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Schweizerische Kirchenzeitung

Soziale Bedingtheit sittlicher Normen
Lange Zeit haben sittliche Normen gerade auch in der christlichen

Ethik als überzeitliche Fixpunkte für das menschliche Handeln gegolten.
Ein scheinbar unveränderlicher Katalog von Naturrechten war Regulativ
für ein sittliches Verhalten nicht nur in einer letzten humanen Grundaus-
richtung, sondern bis hinein in die konkreten Alltagsbelange. Was aber
in einer ruhigen gesellschaftlichen Entwicklung als bewährte Erfahrung
zu Recht diese Eigenart des Gleichbleibenden vorweisen konnte, wurde
in einer Epoche stürmischer gesellschaftlicher Entwicklung, wie wir sie in
den letzten Jahrzehnten erlebten, zunehmend unhaltbarer:

Statt freie Verfügbarkeit von Privateigentum erhob sich zum Bei-
spiel die Forderung von dessen sozialer Kontrolle; oder die drohende
Überbevölkerung der Welt dank der medizinisch-hygienischen Fort-
schritte rief nach Familienplanung und aktivem Umweltschutz usw.
Kurz, auch sittliche Normen erwiesen sich als geschichtlich bedingt, als
abhängig von ihrem gesellschaftlich-sozialen Feld. Wo man sie ausser-
halb festzuhalten suchte, wurden sie seltsam leer: Statt Wirklichkeit zu
gestalten, entzieht sich diese; die Norm bleibt eine Art wirkungslose
Hülse, die keine Menschlichkeit mehr zu befördern scheint. Daraus
ergibt sich als klare Folgerung: Wenn Normen humanisierend wirken
sollen, haben sie das soziale Umfeld zu berücksichtigen.

Bei einer solchen Feststellung kann aber der Frage nicht ausge-
wichen werden, ob die christliche Ethik damit nicht ihre eigenen Grund-
Sätze verrät und in falschem Opportunismus sich dem Weltlauf einfach
anpasst. Eine Antwort kann in zwei Richtungen gesucht werden; einmal,
indem die Auswirkungen einer Normveränderung auf die Sinnerfüllung
jeder Norm hin (also auf den Aufbau eines wirklich menschlichen
Zusammenlebens, gerade auch für den schwächeren Mitmenschen)
untersucht werden. Zahlreiche Studien haben in den letzten Jahren
diesen Weg beschritten und die Notwendigkeit eines geschichtlich sozial-
bezogenen Normverständnisses aufgezeigt, und mehrfach wurde darüber
hier auch berichtet '.

Ein zweiter Weg zur Antwort wurde dagegen bislang noch kaum
aufgearbeitet, nämlich die Rückfrage in das biblische Normenverständ-
nis selber: Sind die ethischen Normen, welche wir in der Bibel, vorab im
Alten Testament finden, überzeitlich oder erst aus ihrem sozialen Zu-
sammenhang zu verstehen? Lassen sich Normveränderungen in der
Folge von (oder mindestens doch parallel zu) sozialen Entwicklungen
ausmachen? Sollte sich dies bewahrheiten, wäre die heutige Entwicklung
nicht etwas völlig Neues, sondern das, was der Christ von den Quellen
seines Glaubens her eigentlich zu erwarten hätte L

Soziale und ethische Norm
Um in dieser Rückfrage nach der Sozialbezogenheit biblischer Nor-

men voranzukommen, ist es jedoch unerlässlich, den Normbegriff selber
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zu klären bzw. dessen ethische Tragweite
von einer bloss soziologischen Normierung
abzuheben. Während die soziologische
Sicht die tatsächlich geltenden Normen er-
hebt und deren gesellschaftlich-struktu-
ralen Voraussetzungen zu ergründen sucht

(wie etwa Rollenerwartungen im Rahmen

einer bestimmten Gesellschaft), erwägt die

Ethik zugleich deren gesamtmenschliche,
frei bejahte Zielsetzungen. Dabei versteht

sich, dass die beiden Normebegriffe nicht

völlig verschieden sein können: Sozio-

logisch festgestelltes Sollen hat sich am
ethischen Soll zu bemessen und wird erst

von daher als je bestmögliches Regulativ
die konkrete Verhaltensnorm abgeben

dürfen.
Diesen theoretisch festgestellten Sach-

verhalt gilt es nun an konkreten Beispielen
im biblischen Zusammenhang zu verifi-
zieren.

Die soziale Stellung der Frau —
ein exemplarisches Problem
Als besonders eindrückliches Beispiel

kann dazu die soziale Stellung der Frau im

Vergleich mit Gesetzesformulierungen im

Dekalog (Ex 20/Dtn 5), im Sklavengesetz

(Ex 21/Dtn 15) und im Erbrecht (Dtn 21,

15—17, Num 27, 1—11; 36) näher unter-
sucht und festgestellt werden, wie diese

Stellung bedingt ist durch die jeweiligen
Lebensbedingungen des Volkes Israel; In
der vom Sippenethos geprägten Exodus-

form des Dekalogs etwa gehört die Frau
noch ganz in den Herrschafts- und Eigen-
tumsbereich (zum «Haus») des Mannes. In
der deuteronomischen Formulierung wird
sie dagegen davon eigens abgehoben, wie

sich auch im Vergleich zu früheren Texten
die rechtliche Stellung der Frau mit dem

Sesshaft-werden zu verbessern beginnt.
Diese Verbesserung der Stellung der

Frau ist aber nicht nur im dekalogischen
Verbot «nach des andern Besitz zu verlan-

gen» feststellbar, sondern sie findet sich

auch hinsichtlich ihrer S/eZ/ß/zg u/s SAr/a-

vw, wo gefordert wird, sie schliesslich

nicht bloss als Sache, sondern auch als

Volksgenossin zu betrachten. Die gleiche
Tendenz lässt sich schliesslich im Erbrecht
der Frau feststellen, wo sich zumindest für
Sonderfälle eine, wenn auch vorüber-
gehende Grundbesitzfähigkeit der Frau

findet, so etwa, wenn der Erblasser keine

Söhne hinterliess.
Dies bedeutet aber, dass die durch die

geschichtlich-soziale Entwicklung möglich
gewordene Bedeutungszunahme (und mag
sie aus heutiger Sicht noch so gering er-

scheinen) nicht bloss soziologisch zu einer

Besserstellung führte, sondern dass diese

zugleich auch im sittlich-religiösen Ver-
ständnis als sittliche Forderung verstanden

wurde.

Eine ähnliche humanisierend-persona-
lisierende Entwicklung zeichnet sich aber
auch in der alttestamentlichen Gesetzlich-

keit zu Po/ygßm/'e, £7/esc//e/'<7ßng und £7/e-
£/•«<:// sowie zur Blutschande ab, wo die

Mitverantwortlichkeit des Mannes bzw.
die Rechtsstellung der Frau zunehmen.
Dies wird etwa in der Beurteilung des Ehe-

bruchs besonders deutlich, was zum
Schluss führt: D/e soz/'ß/e jFnfw/'cÂr/ung
tässf el/t/sc/t cfe riem göZi7/c//dfl Gebot w-
flewo/merttfe Dynß/w'A: der Pewonofc/e-

r«/7g s/cb ent/a/ten und bescb/ewnzgf so
ßucb «wgeAre/zr? d/'esoz/'ß/e £7t/vWcA:/«ng.

Auf diesem Hintergrund können nun
aber auch spätere ethische Probleme und
ihre Normierung unter Berücksichtigung
der sozialen Zusammenhänge christlich
sinnvoll angegangen werden, wie sich dies

etwa aus der Kirchengeschichte für das

Sc//e/fif«ng5-verbo/ ausmachen lässt. Bei

allem Festhalten an der prinzipiellen Un-
auflöslichkeit der Ehe werden in Sonder-
fällen doch mit Ausnahmen Unmensch-

liehe Konsequenzen vermieden bzw. wird
eine gewisse Ordnung in entstandener Un-
Ordnung geschaffen. Darauf deutet schon
die sogenannte «Unzuchtklausel» (Mt
5,32) hin und noch deutlicher das söge-
nannte «Privilegium Paulinum» (1 Kor 7,

10—16), das eine Scheidung zugunsten des

Glaubens nach der Taufe zugestand.
Wenn später Päpste im «Privilegium Petri-
num» kraft ihres Amtes noch weiter gin-

gen, so zeigt dies, dass es auch hier nie eine

völlig unveränderliche Norm gab und ent-

sprechend weitere Überlegungen auch
heute nicht einfach als unmöglich bezeich-

net werden können L

Weitere Beispiele
Was sich exemplarisch an den alttesta-

mentlichen Normen zur rechtlichen Stel-

lung der Frau erheben lässt, ergibt sich

aber auch in andern ethischen Problemfel-
dem.

So erweist sich etwa die prophetische
Anklage gegen soz/ß/e M/'sxs/ß«<7e als

Quelle für neue «soziale» gesetzliche Be-

Stimmungen. Wenn unter König Jerobeam

II. (787-747) angesichts eines geschwächten
Syrischen Nachbarn ein wirtschaftlicher
Aufschwung stattfand, dieser aber nur
wenige begünstigte und grosse Teile des

Volkes verarmen liess, so rief eben dies die

Kritik des Propheten Arnos auf den Plan,
der solche Ungerechtigkeit im Auftrag
Jahwes gerade auch in ihrer ganzen Gott-
losigkeit geisselte: Gottesdienst unter sol-
chem Vorzeichen wird rein äusserlich und
damit geradezu zu einem Frevel. Umge-
kehrt wird die Sorge um den Schwächeren

zunehmend als Voraussetzung für das

«Stehen-in-Gottes-Wohlgefallen» erkannt

und findet so auch Eingang in die End-
redaktion des deuteronomischen Geset-

zeswerkes, das als priesterliche Verkündi-

gung geradezu eine Art «ordentliches
Lehramt» im auserwählten Volk darstellt.

Umgekehrt aber zeigt die Warnung
Jesajas an Ahas, von seinem real-politisch
verständlichen Bürtrfn« m/7 emem Frem/f-
vo/b, mit den Assyrern abzusehen (Jes

7,3-9), weil so die Reinheit des Glaubens
nicht mehr gewährleistet wäre, wie dem

Aufgreifen soziologischer Zwänge deut-
liehe Grenzen gesetzt sind: Wo sie das

Bundesverhältnis des Volkes mit Jahwe zu
zerstören drohen, ist ihnen entgegenzu-
treten! Deshalb konnte denn auch Jeremia

nur wenige Jahrzehnte später eine Unter-
werfung mit Babylon gutheissen, weil dort
eben, im Gegensatz zu assyrischer Gepflo-
genheit, damit keine Übernahme des

Staatskultes verbunden war. Obwohl Ver-
wirklichungsbedingung für die aus dem

Glauben wachsende Sittlichkeit sind somit
die sozial-geschichtlichen Bedingungen
nicht letztes Mass. Dieses ist der Glaube
allein, wie er sich im Vorbild des gehör-
samen Urvaters Abraham als normativem
Grundmodell vorbildhaft herauskristalli-
siert.

Dies zeigt sich auch hinsichtlich des

ß/Werve/7>o/s, das in seiner ursprünglichen
Fassung die Anfertigung eines Jahwebildes

ausschloss, um dann, unter neuen ge-
schichtlichen Ansprüchen in der erweiter-
ten Formulierung vorab dem Fremdgötter-
kult wirksam begegnen zu können. Das

heisst .jedoch: Je nach Gefährdung des

reinen Glaubens durch die Umweltbedin-

gungen erhält auch das Gebot eine andere

Färbung. Die gleiche Struktur Hesse sich
aber auch im Mischehenverbot mit Frauen

von Fremdvölkern, am Sabbatgebot oder
in der Verpflichtung zur Gastfreundschaft
aufzeigen.

Eine besonders enge Verbindung mit
den soziologischen Gegebenheiten zeigt
das sogenannte ArßSß/sZ/sc/ie FecA/Z, das aus
der Gerichtspraxis der Sippen-, Stadt- und

i Vgl. SKZ 144 (1976) 237-241; und
254-258. SKZ 145 (1977) 242-245; 258-261;
709-712; 728-731; 738-740.

^ Dieser Frage ging ein interdisziplinär,
exegetisch-ethisches Seminar im WS 1977/78 an
der Theologischen Fakultät Luzern nach, des-

sen Ergebnisse im folgenden zusammengefasst
werden. Es stand unter dem Titel «Die soziale
Bedingtheit sittlicher Normen im Alten Testa-
ment und heute - Folgerungen für ein christ-
liches Ethos» und wurde geleitet von Prof. Dr.
R. Schmid und dem Vf. dieses Berichts.

3 Aus der umfangreichen Literatur zu die-

sem Thema aus den letzten Jahren sei hier ledig-
lieh verwiesen auf R. Gall, Fragwürdige Unauf-
löslichkeit der Ehe, Zürich 1970, der die Pro-
bleme sehr gut zusammenstellt.
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Dorfältesten herausgewachsen ist. Trotz
dieser soziologischen Wurzeln blieb es in
Israel aber stets im Gotteswillen verankert
und galt nicht als bloss menschliche Über-

einkunft. Vielmehr hing von der Anerken-

nung dieser Norm die Gemeinschaft mit
Gott und unter dem Gottesvolk ab.

In einem solchen Zusammenhang kön-

nen auch die Rem/teifsgese/ze durch aus-

sere soziologische Umstände in eine glau-
bens-entscheidende Dimension kommen:

Von ihrem Ursprung her aus soziologi-
sehen, kultischen, wie auch hygienischen

Erfordernissen, wie von teilweise magi-
sehen Ansichten mitbedingtem Brauchtum

entstanden, werden sie in ihrer schrift-
liehen Fixierung in den Bereich des Reli-

giösen gehoben. Im Zusammenhang mit
dem Exil, wo eine Verfestigung erfolgt, be-

deutet die durch diese Vorschriften ge-

sicherte kultische, von den Priestern, vor
allem aber auch vom Volk zu haltende

Reinheit Sicherung für den Zusammenhalt
des Volkes, das eben darin seine Verbun-
denheit mit Jahwe ausdrückt und das dem

heiligen Gott ein heiliges Volk sein und

bleiben will. Zwar kennt auch dieses Ge-

setz Grenzen der Zumutbarkeit (vgl. Lev

11), aber wo, wie in der Makkabäerzeit,
die Missachtung des Gebots zugleich Leug-

nung Gottes bedeuten würde (2 Mak 7), er-
scheint es umständehalber als absolutes

Gebot. Umgekehrt kann es aber wiederum

von Jesus hinsichtlich seinem ursprüng-
liehen menschlich-sozialen Sinn relativiert
und von der Urkirche, wo es der Einheit
der Kirche aus Juden und Heiden entgegen-
steht, sogar mehr und mehr aufgegeben
werden. Kurz: das Gebot selber erhält
seine Tragweite jeweils erst in und mit sei-

nem soziologischen Kontext und doch ist

es gerade so Ausdruck der Bundestreue zu

Jahwe.
Besonders eindrücklich zeigt sich dieser

Sachverhalt auch im Bereich der S/ra/e
vor; Ke/-£>rec/ten, in welcher sich eine Ver-

menschlichung feststellen lässt, die bei der

stets zu beliebiger Eskalation neigenden
Blutrache einsetzt, um dann auf das «ius

talionis» und schliesslich auf die materielle

Ersatzleistung beschränkt zu werden, wo-
bei neben dieser menschlichen Beschrän-

kung der Vergeltung auch eine Verlage-

rung von einer individuell undifferenzier-
ten Sippenhaft auf die persönliche Verant-
wortlichkeit stattfindet. Als unerlässliche

Voraussetzung für diese der alttestament-
liehen Ethik eigene Dynamik personalisie-
rende Vermenschlichung zeigt sich aber

auch hier die soziale Veränderung vom
nomadisierenden Sippenverband zur sess-

haften Dorfgemeinschaft. Sie erst macht
eine eigentliche Gerichtsbarkeit und damit
die Überwindung der Blutrache möglich.

Zu analogen Ergebnissen führt aber

auch eine genauere Untersuchung des

ÄrasiWsfisc/tert Rec/tfes überhaupt, das sich

vor allem in Verbindung mit dem Sesshaft-

werden Israels und damit in den Kontak-
ten zur kananäischen Zivilisation im ein-

zelnen ausprägte, aber gerade dort die

Israel eigene Ausprägung der grösseren

personalen Achtung (der Mitmensch ist

«Bruder» im gleichen auserwählten Volk)
ebenfalls aufweist. Es zeigt sich nicht we-

niger in den dekalogischen Forderungen,
die zwar im zwischenmenschlichen Bereich

der «zweiten Tafel» ein Sippenethos aus

menschlicher Erfahrungserkenntnis (also

das, was spätere Jahrhunderte ein Natur-
oder Menschenrecht genannt haben) bein-

haltet, aber durch seine Bindung an den

Willen des Schöpfungs- und Bundesgottes
Jahwe eine eigene und genuine Prägung er-

fährt.

Ergebnisse für eine christliche Ethik
Die theoretische Auseinandersetzung

hat im Bereich der katholischen Moral-
theologie, vorab in der Kritik an einem sta-

tisch-überzeitlich systematisierten Natur-
recht die geschichtlich-soziale Bedingtheit
solcher Normen deutlich herausgearbeitet*.

Damit aber, und dies macht schon ein

Blick in die Kirchengeschichte eindrück-
lieh deutlich, ist nicht revolutionär Neu-

land betreten worden. So wurde etwa, um

nur neben den Hinweisen auf das Ehe-

scheidungsrecht noch ein Beispiel zu nen-

nen, im 16. Jahrhundert gegen einen tradi-
tionellen (das heisst hier mittelalterlichen)
Missionsbegriff, der politische Unterwer-
fung für die Christianisierung befürwor-
tete und damit letztlich die Privilegien der

spanischen Kolonisatoren deckte, die Völ-
kerrechtslehre von den grossen spanischen

Moraltheologen zum Teil gegen heftigen
Widerstand und nicht ohne verbleibende
erhebliche Mängel erarbeitet V

In ähnlicher Weise aber ruft auch

unsere Zeit nach einer Krise der herkömm-
liehen, aber nicht mehr voll angepassten
Normen (man denke nur an Probleme wie

Umweltschutz, Weltwirtschaftsordnung,
Familienplanung, Grenzen medizinischer
Technik usw.) nach Normen, welche aus

dem christlichen Urgrund einer unbeding-

ten, liebenden Achtung vor jedem Men-
sehen auch den neuen soziologischen Ver-
hältnissen Rechnung tragen.

Dass die katholische Moraltheologie
dabei nicht bloss einem zeitgenössischen

Opportunismus folgt, sondern von ihrer in
der Schrift niedergelegten Tradition her

dazu ermächtigt, ja gefordert ist, machen

die verschiedenen Rückfragen in die alt-
testamentliche Sittlichkeit mit aller Deut-

lichkeit klar. Wenn also die Soziologie aus

humanwissenschaftlicher Erkenntnis fest-

hält, dass menschliches Zusammenleben in
Freiheit sozusagen als Ersatz für die feh-
lende Instinktsicherheit eine Sicherung der

gegenseitigen Verhaltenserwartungen und
damit auch Normierungen voraussetzt,
diese aber nicht im Sinne eines rationalisti-
sehen Naturrechts als überzeitlich und sta-

tisch erkennt, bedeutet dies noch in keiner
Weise die Auflösung einer normativen
Ethik in einem völligen Relativismus. Viel-
mehr deckt sie sich darin mit Erkenntnis-

sen, die auch für den Ethosbefund der

Bibel gelten. Es gilt also stets neu, den Ein-
bezug kultureller Veränderung, vor allem
aber auch die prinzipielle Veränderbarkeit
konkreter Normen in einer christlichen
Ethik zu berücksichtigen, um das je Mög-
lichste an positiver Menschlichkeit voran-
zutreiben bzw. die in jeder Verkrustung
latente Privilegiensicherung entlarven zu

können. Dies muss die christliche Ethik
allerdings tun, ohne individualistische
oder kollektivistische Sinnvorurteile gewis-

ser soziologischer Theorien unkritisch
übernehmen zu dürfen, aber doch im Be-

wusstsein, dass das in solchen Theorien
sich ankündigende Bedürfnis nach einer

ethischen Begründung bloss soziologischer
Normen aufzugreifen ist.

Tatsächlich hat denn auch die neuere

Moraltheologie mehrfach darauf hinge-
wiesen, dass ein rein apriorischer, also die

Lebenserfahrung vernachlässigender An-
satz nicht zu genügen vermag. Sosehr

somit ein in der Empirie allein nie zu be-

gründender Imperativ erst Ethik begrün-
det, so wenig kann aus ihm allein eine

handlungsbezogene Norm einfach abgelei-

tet werden. Die Forderung nach Berück-

sichtigung soziologischer Verhältnisse (wie
ihrer Veränderungen) ergibt sich folglich
als Notwendigkeit.

Dabei besteht auch soziologisch kein

Zweifel daran, dass jedes gesellschaftliche
Leben ohne Normen zusammenbrechen
würde. Sollen diese aber nicht in eine völ-

lige Beliebigkeit führen, sind sie unter
einem ethischen Kriterium zu prüfen, was
in den letzten Jahren, wie vor allem die Ar-
beiten von W. Korff zeigten, immer mehr

zur Forderung nach der ethischen Um-

* Vgl. dazu A. Laun, Die naturrechtliche
Begründung der Ethik in der neueren katholi-
sehen Moraltheologie, Wien 1973, die für diese

Entwicklung eine Übersicht und Bilanz bietet,
sowie als Dokument für die Auseinandersetzung
selber: F. Böckle/ E.W. Böckenförde (Hrsg.),
Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973.

5 Neben dem Impuls des Indianerbischofs
B. las Casas wären vor allem zu nennen F. de

Vitoria, D. de Soto, L. Molina, G. Vasquez und
F. Suarez.



224

Schreibung des «Humanuni» als einem sol-

chen Kriterium führte. Dass diese Forde-

rung jedoch genau der vorreflexen, aber

deshalb keineswegs weniger wirksamen
sittlichen Normierungstendenz des Alten
Testaments entspricht und letztlich auch

die Naturrechtstradition, wie sie vor allem
im Völkerrechtsdenken des 16. Jahrhun-
derts wirksam war, von ihr geprägt ist,
darf in einem kritisch geschichtsbewussten
Ethikverständnis aber ebenfalls nicht
übersehen werden.

Das Zusammenspiel von sittlicher Ziel-

setzung und sozialen, also geschichtlich-
kulturellen Bedingungen als Verwirk-
lichungsrahmen, ist daher für jede ethisch-
normative Überlegung zu beachten. - Dies

ergibt sich aus den biblischen Normfin-
dungsmodellen, wie sie für eine christliche
Moraltheologie bestimmend sind, so gut,
wie aus der soziologisch-ethischen Über-

legung der humanwissenschaftlichen Aus-
einandersetzung. Dass dies in keiner Weise

blosse Anpassung an bestehende soziale

Verhältnisse, also Opportunismus bedeu-

tet, sondern sehr oft auch harte Kritik
heissen kann, macht dabei ebenfalls schon
das biblische Vorbild deutlich.

Franz Fnrger

Pastoral

Glaube und Kunst
oder Der Modellfall
«Wenn ich jemals eine Kirche zu bauen

oder zu restaurieren habe, ist das Eine
sicher: kein Künstler wird von mir einen

Auftrag erhalten, der nicht gläubiger
Christ ist.» Das sagte ein junger Domvikar
anlässlich der Reichenauer Kunsttage, die
letztes Jahr vom Bildungswerk des Erz-
bistums Freiburg i. Br. in Mittelzell durch-
geführt wurden.

Zwei verschiedene Bereiche
Die Reaktion auf dieses geistliche Vo-

tum war verschieden. Brummen und Kopf-
schütteln bei den anwesenden Malern,
Bildhauern und Architekten. Lauter Bei-

fall von Seiten einer jungen Dame, die be-

hauptete, nur ein Werk, das aus der Tiefe
des Glaubens komme, sei würdig und

fähig, der Kirche zu dienen, denn schliess-

lieh handle es sich hier um «christliche»
Kunst. Entschiedener Widerspruch von
Seiten eines andern Theologen, dessen

weissen Haaren man ansah, dass er schon

einige Jahrzehnte Zeit gehabt hatte, sich

über das Problem seine Gedanken zu

machen.

Glauben und Kunstschaffen seien,

meinte er, gewiss nicht unvereinbar mitein-
ander, aber doch so verschieden voneinan-

der, dass der eine nicht unbesehen zur
Grundbedingung für das andere gemacht
werden dürfe, wie es hier geschah. Wer die

persönliche Gläubigkeit eines Künstlers

zum Massstab für die formale Bewertung
seines Werkes mache, sei auf dem besten

Weg zurück zu jener «christlichen Kunst»
des 19. Jahrhunderts, von der bis zum reli-
giösen Kitsch nur ein kurzer Schritt war.

Über die Beziehungen von Kunst und
Kirche, Glauben und Können hat man vor
vierzig, fünfzig Jahren leidenschaftlich ge-

stritten, als es darum ging, das Kunst-
schaffen auch im Bereich der Kirche (und
oft gegen ihren Widerstand) aus den Fän-

gen einer sterilen christlichen Ästhetik zu

befreien. Dass die Frage noch nicht ausge-
standen ist, auch wenn sie kaum noch zum
Gegenstand heftiger Auseinandersetzun-

gen gemacht wird, haben die Reichenauer

Kunsttage erneut bewiesen.

Natürlich kann man es einem Künstler

nur wünschen, gläubig zu sein, vor allem
auch dann, wenn er seine Kunst in den

Dienst der Kirche stellt. Aber persönliche
Gläubigkeit sagt über seine künstlerische
Potenz noch gar nichts aus. Kunst hat es

mit Können zu tun, das heisst mit Talent,
Gestaltungskraft und Erfahrung im Um-

gang mit Dingen wie Werkstoff und Form
und mit Gegebenheiten wie Bestimmung
und Standort eines Werkes und anderem.

Gläubigkeit dagegen besteht in einer
bestimmten (positiven) Haltung gegenüber

Fragen wie Sinn des Daseins, persönliches
Verhältnis zu Gott, der Welt und den Mit-
menschen, Leben in und mit der Kirche
und ist im wesentlichen nicht Sache der Be-

gabung sondern der Gnade.

Wo es um einen kirchlichen Auftrag
geht, hat ein gläubiger Künstler es wohl
leichter, auf die (geistigen) Intentionen sei-

nes Auftraggebers einzugehen, da ihm
Sinn und Zweck zum Beispiel eines Gottes-
hauses, das er bauen oder malerisch oder

plastisch ausgestalten soll, von Jugend an

vertraut sind. Ebenso darf man bei ihm
das Verständnis für die Sprache der Litur-
gie oder für gewisse christliche Symbole
voraussetzen. Das heisst aber noch lange

nicht, dass nicht auch ein Maler, Bildhauer
oder Architekt dazu fähig sei, der diesen

Glauben nicht teilt oder sich längst von
ihm entfernt hat.

Kunst zu schaffen, ist nicht nur eine

hand-werkliche, sondern auch und vor
allem eine eminent geistig schöpferische
Leistung, und zu dieser Leistung gehört,
dass ein Künstler Idee und Sinn eines der-

artigen Auftrags objektiv zu erfassen und

zur Richtschnur seines Schaffens zu

machen vermag auch dann, wenn er sich

subjektiv nicht zum Glauben der Kirche
bekennt, in deren Dienst sein Werk ge-

nommen werden soll. Es gibt in der jüng-
sten Kunstgeschichte Beispiele genug, die
das bestätigen, Beispiele auch dafür, dass

dabei Kunst und Kirche gleicherweise
durch das gelungene Werk bereichert wur-
den: die Kunst, die aus der Auseinander-

setzung mit einer solchen Aufgabe neue

Impulse erfuhr; die Kirche, deren Bot-
schaft durch das Werk, sofern dessen

Sprache verstanden wird, eine neue Strah-

lungskraft gewinnt.

Von Assy bis Ronchamp
Picasso hat es zeitlebens abgelehnt, re-

ligiöse Bilder zu malen. Aber als man ihn

bat, eine schwarzweisse Keramikwand für
die Kirche von Assy zu schaffen, tat er es.

Ende der dreissiger Jahre auf einem

Hochplateau in der Nähe des Montblanc
erbaut, um den zahlreichen Sanatorien der

Umgebung als kirchliches Zentrum zu die-

nen, ist Assy die erste einer ganzen Reihe

von modernen Kirchenbauten, deren

architektonische, malerische und plasti-
sehe Gestaltung Künstlern wie Henri Ma-
tisse (1869-1954), Pierre Bonnard

(1867-1947), Georges Braque (1882-1963),
Fernand Léger (1881-1955), Georges Rou-
ault (1871-1958) und Jean Bazaine (1904),
sowie Marc Chagall (1887), Jean Lurçat
(1892-1966), Germaine Richier

(1904-1959) und Le Corbusier (1887-1967)
zu danken ist.

Was uns an diesen Namen interessiert,
ist nicht nur der Umstand, dass es sich bei

den Genannten um Künstler von Weltruf
handelt. Es ist auch die Tatsache, dass nur
einer von ihnen sich als gläubiger Christ im
Sinn der Kirche betrachtete: Rouault. Aus-
ser ihm hatte keiner jemals Gelegenheit ge-

habt, sich mit einer derartigen Aufgabe
auseinanderzusetzen.

Als man Bonnard einlud, für Assy den

hl. Franz von Sales in einem Altarbild dar-
zustellen, war er zunächst erstaunt und

wollte ablehnen. Aber dann vertiefte er
sich in das Leben und die Schriften des

grossen Bischofs von Genf und Annecy
und das Ergebnis war ein Bildnis, das den

Betrachter ergreift und nachdenklich
stimmt. Für Assy schuf Léger das Mosaik
des Eingangs, dessen Thematik der Laure-
tanischen Litanei entnommen ist, und

Chagall dasjenige der Taufkapelle. Von

Lurçat stammen die Wandteppiche des AI-
tarraums, dessen Tabernakel von Braque
gestaltet wurde, von Germaine Richier ein

(allerdings viel angefeindetes) Kruzifix und

von Matisse eine Altarnische mit der Dar-
Stellung des hl. Dominikus. An den Fen-

stern arbeiteten Rouault und Bazaine mit.
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Assy war ein Wagnis, und man kann
nicht behaupten, dass es in allen Teilen ge-

glückt sei. Vor allem ist es nicht gelungen,
die Werke der verschiedenen Künstier so

aufeinander abzustimmen und zum Innen-

räum in Beziehung zu setzen, dass ein har-
monisches Ganzes daraus geworden wäre.
Besser gelang es in Audincourt, einer

Herz-Jesu-Kirche, deren Architekt Nova-
rina auch Assy gebaut hatte. Ein einfacher
Saalbau mit halbrundem Chor. Den Wän-
den entlang zieht sich ein Fensterband mit
einer symbolhaften Darstellung des Kreuz-

wegs, die im Chor in eine solche der hl.
fünf Wunden ausmündet, beide ein Werk

von Fernand Léger, das in die Kunstge-
schichte eingegangen ist. Ein grosses
Mosaik von Bazaine im Eingang fügt sich

ihm fugenlos ein. Die gesamte künstle-
rische Ausstattung der Kirche ist sehr stark
abstrakt gehalten, aber motiviert durch ein

Wort aus dem Buch Jesaja: «An den

Quellen des Herrn werdet ihr das Wasser
der Freude schöpfen», und durch einen

Satz aus den Offenbarungen der hl. Mar-
gareth Maria Alacoque: «Jesus Christus
erschien mir im Glanz seiner Glorie, und
seine fünf Wunden leuchteten wie fünf
Sonnen». Obwohl die Kirche in einer In-
dustrievorstadt liegt (Peugeot-Werke),
wurde ihre moderne Gestaltung von der

Arbeiterbevölkerung ohne Schwierigkeiten

angenommen.
Léger war es auch, der die Fenster der

kleinen Kirche von Courfaivre bei Delsberg
gestaltete. 1958 kam ein grosser Wandbe-
hang von Lurçat hinzu. Auch hier fügt
sich beides mit dem Raum zu einem wie
selbstverständlichen Ganzen zusammen.

Was Henri Matisse 1947-1951 mit sei-

ner berühmt gewordenen Kapelle der Do-
minikanerinnen von Vence bei Nizza ange-
strebt hat, das hat - vielleicht überzeugen-
der als er - Le Corbusier mit der Wall-
fahrtskirche Notre-Dame-du-Haut in Ron-
champ bei Beifort erreicht (1955), von der
Hans Urs von Balthasar sagt, sie sei «für
uns alle zum Zeichen geworden».

So grundverschieden beide Bauten
voneinander sind, gemeinsam ist ihnen,
dass jede das Werk aus einer Hand ist. (In
Vence hat Matisse sogar die Messgewänder

entworfen.) Das verleiht ihnen jene for-
male wie geistige Dichte und Geschlossen-

heit, die jeden Besucher sogleich gefangen-
nimmt und die Assy abgeht. Ist die Kapelle
von Vence als Bau eher traditionell gehal-

ten, ein schlichter Längsraum (Matisse war
eben Maler und nicht Architekt), so ging
Le Corbusier in Ronchamp sowohl in der

Verwendung des Baumaterials wie in der

Architektur völlig neue Wege und schuf
ein Werk, das seither wie kaum ein anderes

auf die kirchliche Baukunst der Gegenwart

weiterwirkt, vor allem auch in der genialen

Art, wie sich hier «Malerei und Plastik
dem Baukörper integrieren» (Henze) und
wie das Licht zu einem gestaltenden Ele-

ment des Innenraums gemacht wird.

Mit dem Segen der Kirche
Natürlich war all dies nicht Zufall. Es

sei denn, man wolle es als Zufall bezeich-

nen, dass sich unter den Besuchern einer

Ausstellung zeitgenössischer sakraler
Kunst in Paris auch der damalige Spital-
Seelsorger von Assy, Abbé Dévemy be-

fand, der «entschlossen war, auch in der

Kirchenkunst auf das Genie zu wetten».
Die Ausstellung hing mit Bestrebungen zu-

sammen, die der berühmte (und tiefgläu-
bige) Maler Maurice Denis mit seinen

«Ateliers d'Art Sacré» eingeleitet und die

beiden Dominikaner Couturier und Ré-

gamey in ihrer Zeitschrift «Art sacré» auf-
gegriffen hatten. Unentwegt und mit Lei-
denschaft vertraten sie die Forderung, dem

Künstler zu geben, was des Künstlers sei,

und das zu einer Zeit, da derlei Ideen in
Frankreich wie anderswo noch als schiere

Ketzerei galten. Denn hinter der Forde-

rung stand noch die Auffassung, dass

nicht Taufschein noch Messbuch, sondern
allein die schöpferische Begabung über das

Gelingen eines Werkes entscheidet, auch in
der Kirche.

Die beiden Dominikaner sahen es als

ihre Aufgabe an, einer Neubegegnung von
Kunst und Kirche den Weg zu bereiten,
nicht nur in der Theorie sondern in der

Praxis. Sie interessierten Künstler wie

Bonnard, Matisse, Bazaine, Chagall und
andere an den Fragen um kirchliche
Kunst, verschafften ihnen Aufträge und
standen ihnen bei der deren geistiger Be-

wältigung zur Seite. Auf sie gestützt fan-
den andererseits die Vertreter der Kirche,
auf die es im konkreten Fall ankam, den

Mut, das Wagnis einzugehen und den Bau
oder die Ausstattung eines Gotteshauses

auch Künstlern anzuvertrauen, die keines-

wegs als eifrige Christen bekannt waren -
und den Mut auch, zu deren Werk zu ste-

hen. So im Fall von Vence der Bischof von
Nizza, und im Fall von Assy und Audin-
court der Erzbischof von Besançon oder in
Bezug auf Courfaivre das Ordinariat
Basel.

Die Künstler blieben dem Erweis sol-
chen Vertrauens gegenüber nicht gefühl-
los. So schrieb Henri Matisse, dem es nicht

vergönnt war, an der Einweihung seines

Werkes teilzunehmen, dem Bischof von
Nizza folgenden Brief: «In aller Beschei-

denheit bringe ich Ihnen die Rosenkranz-

kapeile der Dominikanerinnen von Vence
dar. Dieses Werk hat mir vier Jahre aus-
schliesslicher und ständiger Arbeit abge-

fordert und es stellt das Endergebnis mei-

nes ganzen Lebens und Schaffens dar
das Ergebnis eines Lebens, das ganz der
Suche nach Wahrheit geweiht war Ich
verlasse mich auf Ihre menschliche Erfah-

rung und auf Ihre hohe Weisheit. Denn

von ihnen wird das Urteil bestimmt, das

Sie über mein Werk fällen werden, in dem

ein ganz im Dienst der Wahrheit stehendes

Dasein zusammengefasst ist.» Vier Jahre

später starb er. In Erinnerung an diesen

Brief hielt Mgr. Rémond nach dem Re-

quiem selbst die Einsegnung und nahm in

tiefbewegten Worten Abschied von dem

grossen Künstler, dem er persönlich ver-
bunden gewesen war.

Fernand Léger sagte von seinem Kreuz-

weg in Audincourt, er habe damit «für
alle, Gläubige und Ungläubige, etwas
schaffen wollen, das im Herzen Freude
und Licht verbreite». Und ähnlich wie

Matisse seine Kapelle von Vence, betrach-
tete Le Corbusier die Wallfahrtskirche von
Ronchamp als ein Werk, das er bewusst in
den Dienst der Kirche stellte. Erzbischof
Dubourg von Besançon dankte ihm dafür
bei der Einweihung am 25. Juni 1955 in
einer Ansprache mit den Worten: «Hier
haben Sie für Gott und Unsere Liebe Frau

gebaut. Sie fühlen, dass die Seele der wirk-
liehen Cité radieuse hier ist, auf diesem

Hügel... Der Gedanke an die Gebete, die

von nun an aus diesem Haus des Herrn
emporsteigen werden, sei Ihr schönster

Lohn.»

Richtig verstanden...
Dass es sich bei den hier erwähnten

Bauten ausschliesslich um Werke franzö-
sischer Künstler handelt, besagt nicht, sie

seien die einzigen Zeugen einer Neubesin-

nung in Sachen Kunst und Kirche in der

Zeit zwischen 1930-1950 gewesen. Gerade

damals sind auch bei uns in der Schweiz

Kirchen entstanden, die wie zum Beispiel
St. Anton in Basel oder St. Karl in Luzern
eine neue Entwicklung in den Fragen um
Kirche und Kunst eingeleitet haben. Den-
noch bedeuten nicht sie, sondern die Bau-

ten von Assy bis Ronchamp den eigent-
liehen Modellfall für die Frage, ob und
wieweit sich auch ein Künstler im Dienst
der Kirche engagieren kann (und darf), der

sich nicht als «gläubig» empfindet.
Richtig verstanden wird dieser Modell-

fall allerdings erst dann, wenn man seine

Begleitumstände in Rechnung setzt. Der

Ruf nach einer Erneuerung der Kirchen-
kunst ging in Frankreich zum Beispiel eng

zusammen mit dem «renouveau» der

Theologie jener Jahre, an dem gerade die

Dominikaner sehr intensiv beteiligt waren.
Sodann hat sicher auch die typisch franzö-
sische Art mitgespielt, ein solches Problem
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anzugehen: ohne lange theoretische Über-

legungen und Absicherungen, sondern mit
jenem unbekümmerten Elan und Mut zum
Risiko, ohne den nichts wirklich Schöpfe-
risches entsteht. Dass es sich bei den be-

treffenden Künstlern durchwegs um erfah-

rene, reife Persönlichkeiten handelte, die

wussten, um was es ging, war ebenso ein

Glücksfall wie der Umstand, dass sie es

mit Auftraggebern zu tun hatten, die ihnen
volle Freiheit Hessen und sich bemühten,
das vollendete Werk zu verstehen und

gegen alle Angriffe in Schutz zu nehmen.
Dass es an solchen nicht fehlte, kann man
im Buch von P.R. Régamey «Art sacré au

XX" siècle?» nachlesen. Modellfall sind
die genannten Werke nicht im Sinn von
Modellen oder Prototypen, die sich unbe-
sehen nachmachen Hessen, sondern nur als

konkrete Beispiele, die zeigen, worauf es

im Einzelfall ankommt.
Letzten Endes hängt das Problem

Kunst und Glaube wohl mit der Tatsache

zusammen, dass zwischen beiden ein

merkwürdiges Verhältnis der Anziehung,
aber auch der Spannung besteht. Jeder

Kunstschaffende spürt das, der seine

Kunst nicht einfach aus dem Handgelenk
betreibt, sondern in ständiger Auseinan-
dersetzung mit sich und der Welt, auch der

gläubige, dessen Beziehung zur Kirche un-
gebrochen ist. Einer von ihnen war über-

zeugt, «dass einer, der ein Bild Christi
malen will, nicht nur ein Meister seines

Fachs sein müsste sondern ein Heiliger».
Aber vom gleichen Gewährsmann stammt
auch das Wort: «Um edel und fromm zu

wirken, genügt es, dass ein Bild gut gemalt
ist. Mehr braucht es nicht.» Der Mann
musste es wissen. Es war Michelangelo.

Emst IF. RoeZ/îe//

Weltkirche

Die Evangelisch-
methodistische
Kirche
Die Evangelisch-methodistische Kirche

(EMK) versteht sich als /re/'e evange/Ac/je
AVrcAe. Mit der Bezeichnung «/re;» sind
sowohl die Unabhängigkeit vom Staat, die

persönliche Entscheidung des einzelnen

zur Mitgliedschaft und die Freiwilligkeit
im Zusammenlegen der Gaben zum Unter-
halt ihres Werks und des Missionsdienstes
zum Ausdruck gebracht. Als
Kf'nVie stellt sich die EMK auf den Boden
der alleinigen Geltung der Hl. Schrift. Das

christliche Glaubensgut, wie es in den Kir-

chen der Reformation ausgebildetet wor-
den ist, wurde von ihr im allgemeinen
übernommen.

Ursprung und Ausbreitung
Die Evangelisch-methodistische Kirche

ist aus einer religiösen Erweckungsbewe-

gung herausgewachsen, die im 18. Jahr-
hundert - der Zeit des aufkommenden In-
dustrialismus - England eine tiefgreifende
geistliche Veränderung brachte und das

Volk vor den Schrecken einer Revolution
bewahrte. Die Bewegung hat mit John
Wesley (1703-1791), dem anglikanischen
Geistlichen und Professor der Philologie,
ihren Anfang genommen. Mit ernstgesinn-
ten Kommilitonen gehörte er während sei-

ner Studenten- und ersten Dozententätig-
keit einem Bibelkreis an, der das Leben der

jungen Akademiker genau regelte. Das

trug ihnen den Spottnamen «Methodisten»
ein.

Am 24. Mai 1738 erlebte der um Per-
fektion seines Lebens ringende Wesley die

grosse Wende seines Lebens, als er in einer
Gesellschaft in London, in der Luthers
Vorrede zum Römerbrief vorgelesen wur-
de, es fassen konnte, dass der rechtferti-
gende Glaube nicht das Ergebnis eigener

Leistungen, sondern Gnadengabe Gottes
ist. Mit dieser Botschaft, dass wir Gott
dann recht sind, wenn wir an Jesus Chri-
stus glauben, machte Wesley in einer Radi-
kalität sondergleichen ernst. Mit seinem

Bruder Charles (dem späteren Komponi-
sten und Dichter vieler geistlicher Lieder),
seinen Freunden George Whitefield und
John Fletcher, einem Pfarrer aus der

Westschweiz, trug er die frohe Botschaft

vom Heil in Christus ins Volk hinaus und
eroberte England im Sturm. Die Kirchen
vermochten die Massen der Zuhörer nicht
zu fassen. Als ihnen die Kanzeln verboten
wurden, predigten sie im Freien vor Tau-
senden und Zehntausenden. Wie eine Sta-

fette wurde das neu entdeckte Evangelium
von Ansiedlern, Matrosen und Kolonial-
Soldaten nach Amerika, nach Südafrika,
nach Asien, ja bis nach Australien getra-
gen. Weil die einstigen Mitglieder des Stu-
dentenklubs Träger der neuen Bewegung

waren, wurden ihre Anhänger «Methodi-
sten» genannt, was aber völlig unzutref-
fend ist, denn das Evangelium methodisti-
scher Prägung hat nichts mit einer Metho-
de zu tun. Der Bewegung ist dieser Über-

name geblieben und zum kirchengeschicht-
liehen Begriff geworden.

Durch die Ausbreitung der Bewegung
entwickelte sich der Methodismus immer
mehr von einer innerkirchlichen Bewegung
zu einer unabhängigen Freikirche. Mit der

Organisierung der selbständigen «Bischof-
liehen Methodistenkirche» in Amerika

(nach erfolgter Gründung der USA) wurde
1784 John Wesley zum Kirchengründer wi-
der Willen. Heute existiert die Evange-
lisch-methodistische Kirche in rund 70

Ländern mit etwa 45 Millionen Mitglie-
dem und Anhängern. Das Werk ist straff
in Konferenzen gegliedert: Bezirkskonfe-
renz der Ortsgemeinde - Jährliche Konfe-
renz (Synode und Körperschaft eines Lan-
des oder Landesteils) - die Zentralkonfe-
renz vereinigt Konferenzen verschiedener
Länder - und die Generalkonferenz, die

alle 4 Jahre tagt, umfasst das Werk in der

ganzen Welt.

Lehre und Leben
Die Evangelisch-methodistische Kirche

vertritt keine Sonderlehren. Im Mittel-
punkt ihrer Verkündigung steht die Bot-
schaft von Jesus Christus, dem gekreuzig-
ten und auferstandenen Herrn. Sie bemüht
sich, das Evangelium schriftgemäss und
zeitgemäss, lebensnah und praktisch zu

übermitteln. Es geht ihr besonders darum,
die Menschen in die persönliche Beziehung
zu Christus zu rufen und sie zu einem

praktischen Christenstand anzuleiten. So

sehr dem persönlichen geistlichen Leben
das Wort geredet wird, so soll nicht nur
das «Paradiesgärtlein des frommen Ge-

müts» gepflegt werden. Es geht um die

Mitbeteiligung an der Lösung dringlicher
Aufgaben in der heutigen Gesellschaft.

Die methodistische Erweckungsbewe-

gung in England hätte ohne die soziale Tä-
tigkeit John Wesleys kaum einen derarti-

gen Aufschwung genommen. Er nahm den

Kampf gegen die Sklaverei und den Alko-
holismus, für die Reform des Schulwesens

und die Verbesserung der Lage der Gefan-

genen auf. In London errichtete er die er-
ste Poliklinik und gründete eine Darle-
henskasse. Energisch setzte er sich für
die Volksbildung ein. Mit der Veröffent-
lichung von Predigten und Bibelauslegun-

gen, die er in der eigenen Druckerei her-

stellen Hess, wurde er ein Bahnbrecher für
die christliche Literatur. Darum hat inner-
halb der Evangelisch-methodistischen Kir-
che der soziale und diakonische Dienst im-
mer die Verkündigung der Heilsbotschaft
begleitet. Das Programm Wesleys lautete:
«Die Welt ist meine Pfarrei» - «Seelen

retten ist mein Beruf» - «Heiligung durch
die Lande verbreiten».

Das Werk in der Schweiz

In der Schweiz arbeitet die Methodi-
stenkirche seit 1856, die Evangelische Ge-

meinschaft seit 1866. Die nun vereinigte
Kirche zählt rund 20 000 eingeschriebene

Mitglieder und Freunde. 120 vollamtliche
Pfarrer stehen im kirchlichen Dienst, un-
terstützt von einer grossen Schar emeritier-
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ter Kollegen und nebenamtlichen Mitar-
beitern. Von rund 100 Gemeindebezirken

(das sind Hauptgemeinden mit einer Reihe

von Predigtstationen) aus geschieht mis-
sionarische und soziale Arbeit an der

Umwelt.
Im Jahre 1969 vereinigten sich auch in

unserm Land die Methodistenkirche und
die Evangelische Gemeinschaft (ein seit

1800 bestehender selbständiger Zweig der

Methodistenkirche) miteinander, nachdem
1968 die Fusion der beiden Kirchen auf
Weltebene vollzogen wurde.

Grosse Aufmerksamkeit widmeten die

Methodisten immer der Jugendarbeit.
Durch sie wurde das Sonntagsschulwerk
auch in unserm Land begründet und geför-
dert. Man war nicht überall ob dieser

«fremdländischen Pflanze» begeistert. Es

kam vor, dass Sonntagsschullehrer gebüsst
wurden, weil sie Kinder ohne Lehrerpatent
unterrichteten. Heute haben sich Sonn-

tagsschule und Kindergottesdienst in allen
Kirchen eingebürgert. Nur hat die Fünf-
tagewoche diese Gruppen weithin stark re-
duziert. Fast in allen Gemeinden der EMK
bestehen Jugendbünde und Jungscharen
(pfadfinderähnliche Gruppen). Jugend-
und Erholungsheime in Reuti-Hasliberg,
in Adelboden, auf dem Brunnersberg im
Solothurner Jura und der Ghangetwies im
Zürcher Oberland erfreuen sich ständig ei-

nes regen Zuspruchs.
Um den Glauben in der Liebe tätig

werden zu lassen, betreibt die Evange-
lisch-methodistische Kirche ein weit ver-
zweigtes Sozialwerk. In 8 Altersheimen
werden gegen 500 Betagte betreut. In den

letzten Jahren sind in Basel und St. Gallen
zwei Alterssiedlungen entstanden. Im Kin-
derheim «Sunneschy» in Degersheim ha-
ben 25 «Scheidungswaisen» Liebe und
Wärme gefunden. In Spreitenbach wurde
ein kleines Tagesheim für Kinder errichtet.
Und in Herisau führt sie die Rehabilita-
tionsstation «Best hope» Nieschberg für
Drogengefährdete, der demnächst eine

Zweigstation Waldstatt angegliedert wird.
Das christliche Hospiz Zelthof am Zeltweg
in Zürich ist mit Gästen aus aller Welt
meist voll besetzt.

Die Diakonissenhäuser Bethanien in
Zürich und Bethesda in Basel stehen mit
über 300 Diakonissen, einer grossen Schar
freier Schwestern und einem weiteren Mit-
arbeiterstab in einem weit verzweigten
Werk im Dienst der Barmherzigkeit an

kranken, behinderten und leidenden Men-
sehen. Sie betreiben Akut-Spitäler, Pflege-
heime, Altersheime und Krankenschwe-
sternschulen. Neben den bekannten Kran-
kenhäusern am Zürichberg und im Geliert
in Basel seien nur noch die Pflegeheime in
Itschnach-Küsnacht (ZH), in Luzern und

Lausanne (Vallombreuse) und die Alters-
heime in Gais und Spiez, aber auch die Er-
holungsheime in Davos-Platz und in Aa-

rau (Alpenzeiger) erwähnt.
Die CVB — Buch und Druck (Christ-

liehe Vereinsbuchhandlung) Zürich mit
dem angeschlossenen Gotthelf-Verlag und
das Christliche Verlagshaus Bern leisten

mit ihren nahezu hundert Mitarbeitern in
der Herstellung, Herausgabe und in der

Verbreitung christlicher Literatur eine um-
fangreiche Arbeit. Sie führen 11

Buchläden: in Bern, Biel, Interlaken,
Münsingen, Thun, Aarau, Winterthur,
Wädenswil und drei in Zürich (Badener-
Strasse, Schifflände, Hottingen).

Ausserhalb unseres Landes ist die

EMK intensiv am Werk der Äusseren Mis-
sion beteiligt. Als eigene Missionsgesell-
schaft sendet sie Leute in ferne Länder mit
dem Zeugnis von Jesus Christus. Ungefähr
20 bis 30 Schweizer arbeiten gegenwärtig
als Pfarrer, Lehrer, Krankenschwestern,
Handwerker in Afrika und Südamerika.

Besondere Merkmale
Den Methodisten war immer eine Welt-

Offenheit eigen, worin sie sich von man-
chen pietistischen Kreisen unterscheiden.
Darum war bei ihnen immer die soziale

Verantwortung lebendig. An den sozialen

Bewegungen in Grossbritannien und Arne-
rika war und ist die EMK massgeblich be-

teiligt. Viele Methodisten sind führende
Gewerkschaftsleute. Als es dazu noch viel
Mut brauchte, hat die Generalkonferenz
der Methodistenkirche 1908 ein soziales
Bekenntnis herausgegeben, das in aller
Welt viel Beachtung fand. Sie setzte sich

ein für gleiches Recht aller Menschen, für
soziale Gerechtigkeit und für das Koali-
tionsrecht von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern. Die Wurzeln des Schweizerischen
Verbandes evangelischer Arbeitnehmer ge-
hen auf die Männerarbeit in der Methodi-
stenkirche zurück. Und die Gründung des

Schweizerischen Vereins für Familienher-
bergen ist aus der Sonntagsschularbeit der

Methodistenkirche erwachsen.
Die Evangelisch-methodistische Kirche

hat von Anfang an mit dem allgemeinen
Priestertum ernstgemacht. Durch die Aus-
breitung der grossen Erweckungsbewe-

gung wurde der Einsatz zahlreicher Laien-
mitarbeiter in Predigt und Seelsorge not-
wendig. Seither zeichnet sich der Metho-
dismus durch eine intensive Laienmitarbeit
(das heisst durch Mitwirkung von Nicht-
theologen) aus. In regelmässig stattfinden-
den Schulungskursen werden Mitarbeiter,
die neben ihrer Berufsarbeit ihre Freizeit

zur Verfügung stellen, zu diesem Dienst

herangebildet.

Zum Methodismus gehört seit seinen

Anfängen als Urzelle der Kirche die «Klas-
se». Die Gemeinden sind in Gruppen ein-

geteilt, in denen sich regelmässig unter der

Leitung eines Klassenführers rund ein

Dutzend Mitglieder zu geistlichen Gesprä-
chen versammeln. Wie notwendig solche

Gruppen und Hauskreise sind, wird heute

von vielen Kirchen erkannt.
Von Anfang an ist die Evangelisch-me-

thodistische Kirche eine ökumenisch orien-
tierte Kirche gewesen. In der Predigt
«Ökumenische Gesinnung» (The catholic

spirit) über 2 Kön 10,15 hat schon Mitte
des 18. Jahrhunderts John Wesley Gedan-
ken geäussert, wie sie heute in der Ökume-
nischen Bewegung vertreten werden. Er
wünschte «mit jedem Streiter Christi ein

Defensiv- und ein Offensivbündnis zu
schliessen». Darum begrüsst die EMK eine

überkonfessionelle Bruderschaft und eine

Arbeitsgemeinschaft unter den Kirchen.
Ihre Vertreter standen an vorderster Stelle,
als 1846 in London die «Evangelische Alli-
anz» als «Christenbund» begründet wur-
de. Sie trat 1948 dem Ökumenischen Rat
der Kirchen bei. Dem Schweizerischen

Evangelischen Kirchenbund gehört sie seit

1922 und der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen in der Schweiz seit deren

Gründung (1971) an. Auf Weltebene fin-
den zwischen der Römisch-katholischen
Kirche und der Evangelisch-methodisti-
sehen Kirche regelmässig bilaterale Ge-

spräche statt.

Zwei Schlussbemerkungen
Es geht bei diesen Darlegungen nicht

darum, ein allzu idealistisches Bild einer

Freikirche zu zeichnen. Auch die EMK hat

teil an der Knechtsgestalt der Kirche. Kon-
servative und progressistische Tendenzen

finden sich ebenfalls unter ihrem Kirchen-
dach. Sie bekommt auch den Pfarrerman-
gel und die Personalknappheit in ihren
Werken zu spüren. Und wie jede Kirche
muss sie sich wehren, dass ihr die Glau-
benssubstanz nicht durch fragwürdige
Zeiteinflüsse genommen wird. Sie darf
sich nicht allein durch die Statik des bereits
Bestehenden bestimmen lassen, sondern

muss offen sein für die aufbrechenden
Kräfte einer geistlichen Dynamik.

Auch für die Evangelisch-methodisti-
sehe Kirche ist die «Gemeinde Christi» der

Oberbegriff. Im Katechismus der EMK
steht: «Die christliche Kirche ist die vom
Heiligen Geist gewirkte Gemeinschaft aller
Menschen, welche an Jesus Christus glau-
ben und ihm dienen.» Mit all ihren Unter-
nehmungen will die Evangelisch-methodi-
stische Kirche nichts anderes, als dem

Herrn der Kirche dienen und im Dienst
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der Gemeinde Christi, zusammen mit
andern Glaubensgemeinschaften, den

Menschen unserer Zeit das Evangelium

von Jesus Christus übermitteln.
Fr/7z Sc/z warz

Kirche Schweiz

Neuere Aspekte
der Informationspolitik
der Bischöfe in der
Schweiz
Im Zusammenhang mit der Synode 72

wurde in der Schweiz auch die Informa-
tionspolitik der Bischöfe besprochen. Eini-
ge Synodendokumente haben die Diskus-
sion zu Leitsätzen verdichtet. So heisst es

zum Beispiel im Dokument XII der Churer
Synode, dass sich die Verantwortlichen der

Kirche «zu einer offenen und wirksamen

Informationspraxis entschliessen» müss-

ten und nicht zögern dürften, «auch an

den schwierigen Diskussionen unserer Zeit
teilzunehmen» (6.2.3).

Im folgenden sollen einige Aspekte der

Informationspolitik der Bischöfe in der
Schweiz dargestellt werden, und zwar
gleichsam als Erfahrungsbericht nicht ei-

nes Zuschauers, sondern eines Beteiligten.
Der Bericht wird unvollkommen sein: —
Es fehlt ihm die Vollständigkeit. — Der
Schreibende wird nicht objektiv berich-

ten, da er fast überall mit dabei war. Er be-

müht sich aber in der Darstellung stets um
die Wahrheit.

1. Informationsbeauftragte
Alle Schweizer Diözesen und auch die

Bischofskonferenz haben heute einen In-
formationsbeauftragten. Es sind dies:

- Max Hofer, Bischofssekretär, im Bi-
stum Basel;

- Franz Stampfli, Sekretär Generalvi-
kariat Zürich, im Bistum Chur;

- Albert Menoud, Professor am Collé-

ge St-Michel Fribourg, im Bistum Lausan-

ne, Genf und Freiburg;

- Valerio Crivelli, Bischöflicher Beauf-

tragter für Radio und Fernsehen, im Bi-
stum Lugano;

- Ivo Fürer, Bischofsvikar, im Bistum
St. Gallen;

- Paul Werlen, Offizial, im Bistum Sit-
ten;

- Bruno Holtz, für die Bischofskonfe-
renz.

Wie aus der Aufstellung hervorgeht, ist
die Informationsaufgabe nur für den letz-

ten eine vollamtliche Stelle, während alle

andern diese Funktin nebenamtlich wahr-
nehmen. Es ist festzustellen, dass das Ar-
beitsvolumen im Informationsbereich der

Beauftragten in den Bistümern zunimmt.
Möglicherweise wird es überall etwa bis

zum Halbamt auswachsen. Einzelne dieser

Beauftragten haben heute klar umschrie-
bene Arbeitsrichtlinien, andere noch nicht.

Nachdem bereits seit einigen Jahren Bi-
schofsvikar Alois Sustar für Informations-
fragen der Bischofskonferenz im Ne-

benamt tätig war, wurde am 1. Oktober
1975 am Sekretariat eine Informationsstel-
le mit einem vollamtlichen Mitarbeiter ge-
schaffen. Im Pflichtenheft des Informa-
tionsbeauftragten der Bischofskonferenz
heisst es unter anderem, dass er «während
der Sitzungen der Bischofskonferenz in

Abhängigkeit vom Präsidenten für das

Communiqué und für die Pressekonfe-

renz, ausserhalb der Sitzungen für die ge-
samtschweizerische und sprachregionale

(also überdiözesane) Information im Na-

men oder auch im Sinne der Bischofskon-
ferenz» verantwortlich sei. Ferner ist fest-

gelegt, dass er «mit dem Präsidenten, dem

Sekretär und mit den jeweiligen Ressort-

Verantwortlichen der Bischofskonferenz»

ständige Kontakte unterhalte. Um seine

Arbeit möglichst sachgerecht ausführen zu

können, erhält er alle Dokumente der Bi-
schofskonferenz und nimmt an allen Sit-

zungen teil.

2. Pressegespräche
Die Journalisten wünschen eine «offe-

ne» Informationspraxis der Verantwort-
liehen in der Kirche. Diesem Anliegen die-

nen unter anderem eine Reihe von Presse-

gesprächen, die sich bereits eingebürgert
haben:

- D/w Zzzrc/zer Pressegespräc/z: Viermal
im Jahr treffen sich in Zürich Journali-
sten, um über kirchliche Fragen zu spre-
chen. Der Gesprächskreis wurde bereits

von Bischofsvikar Alois Sustar gegründet.
Im Augenblick wird er vom Informations-
beauftragten der Bischofskonferenz gelei-

tet. Ausser Journalisten der Tages-,
Wochen- und Fachpresse sowie von Radio
und Fernsehen aus dem deutschsprachigen
Raum der Schweiz nehmen daran auch die

Informationsbeauftragten der Bistümer
Basel, Chur und St. Gallen teil.

- Das Fazzsazzzzer Pressegespräc/z;
Eine ähnliche Gesprächsrunde für katholi-
sehe Journalisten der Westschweiz findet
monatlich in Lausanne statt. Auch an ihr
nimmt der Informationsbeauftragte der

Bischofskonferenz teil. Organisator ist ei-

ner der Teilnehmer je für ein Jahr.

- Das Pas/er Pressegespräc/z; Seit eini-

ger Zeit treffen sich auch in Basel Journa-
listen der Tages- und Wochenpresse regel-

mässig zum Gespräch. Dieser Kreis wird
vom Redaktor des katholischen Pfarrblat-
tes und vom Leiter des evangelischen
Pfarramtes für Information in Basel ab-

wechslungsweise geleitet.
Diese und ähnliche Zusammenkünfte

geben den Journalisten Gelegenheit, über

theologische, ethische und pastorale Pro-
bleme wertvolle Informationen zu erhal-

ten. Die sachgerechte Bearbeitung in den

Massenmedien hat dadurch bestimmt ge-

wonnen. Die Informationsbeauftragten
der Bistümer und der Bischofskonferenz
ihrerseits erhalten in diesen Gesprächen
viele Anregungen, die sich auf die kirch-
liehe Informationspraxis ohne Zweifel po-
sitiv ausgewirkt haben.

3. Schulungskurse für Bischöfe
In zwei Kursen (16.-18. Februar 1976,

7.-9. November 1977) wurden die Bischöfe
der deutschsprachigen Schweiz und ihre

engsten Mitarbeiter in Medienfragen ge-
schult. Die Kurse wurden von der Ar-
beitsstelle für Radio und Fernsehen in Zü-
rieh vorbereitet und geleitet. Sie umfass-

ten:

- Konfrontation mit Fremdbildern von
Kirche;

- Diskussion über diese Fremdbilder;
die Diskussion wurde von der Kamera auf-
gezeichnet;

- Besprechung des Verhaltens vor der

Kamera;

- Verkündigung in den Medien;

- Botschaften in profanen Sendungen;

- Darstellung von Religion und Kir-
chen in Radio und Fernsehen.

«Die Teilnehmer schätzten unter ande-

rem den Kontakt mit verschiedenen Me-

dienjournalisten und die Möglichkeit, sich

intensiver mit grundsätzlichen und prakti-
sehen Fragen zu beschäftigen» (ARF: Zwi-
schenbericht, Januar 1978, S.7).

4. Pressekonferenzen
Ein weiteres Element einer besseren In-

formationspraxis der Bischöfe in der

Schweiz dürften die Pressekonferenzen
sein. Während sie früher sehr selten waren
und eigentlich nur stattfanden, wenn eine

ganz heikle Situation aufgearbeitet werden

musste, sind sie jetzt etwas Selbstverständ-
licher geworden. Im letzten Jahr zum Bei-

spiel wurden von der Informationsstelle
der Bischofskonferenz fünf Pressekonfe-

renzen organisiert, vier in der Schweiz und
eine in Rom (anlässlich des Ad limina-Be-
suches).

Zu den Pressekonferenzen erscheinen

jeweils etwa zwanzig Journalisten von
Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschrif-
ten und Agenturen. Ein Grossteil der

Schweizer Zeitungen berichten über diese
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Pressekonferenzen, einige sehr ausführ-

lieh, andere kürzer. Anlässlich der letzten

Pressekonferenz (10. März 1978) haben

aber weder «Blick» noch «Tat» das Ereig-
nis eines Berichtes wert gehalten.

An den Pressekonferenzen nehmen

ausser dem Sekretär und dem Informa-
tionsbeauftragten der Bischofskonferenz
meistens zwei Bischöfe und zwei Experten
teil. Die Experten halten ein kurzes Exposé
über Fragen aus ihrem Fachbereich, über

die sie auch die Bischöfe beraten haben.

Die von den Journalisten gestellten Fragen
werden meist an die Bischöfe gerichtet und

von ihnen beantwortet. Ferner werden die

anwesenden Bischöfe nach der Pressekon-

ferenz meist um ein Interview für Radio

und Tagesschau/Téléjournal gebeten.
Es ist jedesmal schwierig, die Einla-

dung der Pressekonferenz vorzubereiten.

Da diese möglichst rasch nach den Sitzun-

gen der Bischofskonferenz stattfinden
müssen, um Aktualitätswert zu haben,
weiss man im Augenblick des Versandes

der Einladungen (10 Tage früher) noch

nicht, zu welchen Beschlüssen die Bi-
schofskonferenz kommen wird. Einladun-

gen zu Pressekonferenzen ohne Themaan-

gäbe aber sind undenkbar. Bis jetzt konnte
immer ein befriedigender Kompromiss ge-

funden werden.

5. Die Hirtenbriefe
Einmal im Jahr gibt die Schweizer Bi-

schofskonferenz einen «Hirtenbrief» her-

aus. Diese Texte sind zum Vorlesen in Kir-
chen und Kapellen bestimmt, werden aber

von einem Teil der Presse veröffentlicht
und / oder kommentiert. Die sprachliche
und kulturelle Vielfalt der Schweiz bringt
es mit sich, dass die Vorbereitung eines

solchen Briefes schwierig ist. Im Gegensatz

aber zu dem, was manchmal behauptet

wird, ist die Entstehungsgeschichte eines

solchen Briefes eine sehr ernste Angelegen-
heit. Als Beispiel sei hier der Werdegang
des Hirtenbriefes von 1976 über «Wirt-
schaftliche Situation und christliche Ver-

antwortung» beschrieben.

An der Sitzung der Bischofskonferenz
im März wurde ein Bischof beauftragt, für
den Brief besorgt zu sein. Dieser betraute
einen seiner Mitarbeiter mit der Koordina-
tionsfunktion. Der Koordinator schuf eine

deutschsprachige und eine welsche Ar-
beitsgruppe (bestehend aus Fachleuten:

Arbeiter, Gewerkschafter, Arbeiterseel-

sorger, im ganzen 7 Personen) und schrieb

nach je einer Sitzung eine inhaltliche Skiz-

ze, die er den Mitgliedern der Arbeitsgrup-
pen und dem verantwortlichen Bischof zur
Begutachtung vorlegte. Nach Eintreffen
aller kritischen Analysen schrieb der Koor-
dinator einen ersten Text, der wiederum

den Mitgliedern der Arbeitsgruppen und

dem Bischof zur Korrektur vorgelegt wur-
de. Gleichzeitig wurde ein weiterer Kreis

von Personen um Stellungnahme gebeten

(im ganzen 20 Personen). Nach Eingang
aller Abänderungsanträge erstellte der Ko-
ordinator einen neuen Text, der allen Bi-
schöfen kurz vor ihrer Sitzung im Juli zur

Stellungnahme unterbreitet wurde. An der

Sitzung der Bischofskonferenz wurden ei-

nige im Brief angeschnittene prinzipielle
Fragen besprochen und geklärt. Danach

hatten die Bischöfe die Möglichkeit wäh-

rend zweier Wochen weitere Abänderungs-

anträge einzureichen, was von einigen
nochmals ausgiebig benutzt wurde. Da-

nach wurde der definitive Text erstellt und

gedruckt.

6. Das Wort des Bischofs
In der zweiten Hälfte des Jahres 1976

fragten Pfarrblattredaktoren die Deutsch-

schweizerische Ordinarienkonferenz an,
ob die Bischöfe nicht abwechslungsweise

monatlich einmal für die Pfarrblätter ei-

nen kurzen Artikel schreiben würden. Da-
mais wurde die Reihe «Das Wort des Bi-
schofs» zunächst für ein Jahr beschlossen

(die Reihe erscheint auch in diesem Jahr).
Die Veröffentlichung erfolgt nur im

deutschsprachigen Raum (es gab einzelne

Ausnahmen). Fast alle Pfarrblätter führen
diese Rubrik.

Jeder Artikel hat Lob und Kritik erfah-

ren. Aufs Ganze gesehen wird der person-
liehe Stil jedes Bischofs geschätzt. Im Ge-

gensatz zu den offiziellen Hirtenbriefen,
die ausgewogen sein müssen, um in allen

Sprach- und Kulturregionen der Schweiz

lesbar zu sein, kann «Das Wort des Bi-
schofs» eine engagierte Einzelaussage sein.

7. Zum Mediensonntag
Aufgrund eines Gutachtens der Ar-

beitsstelle für Radio und Fernsehen in Zü-
rieh wurde 1977 im Zusammenhang mit
dem Mediensonntag ein Presseempfang

organisiert. Dieser fand am 17. Mai in St.

Gallen statt. Im Bericht der Pressestelle

des Bistums St. Gallen heisst es: «Wenn
Kirchen und Medien zusammenkommen,
begegnen sich zwei Kanzeln, allerdings
recht verschiedenen Alters. Kirchen waren
früher die hauptsächlichsten Informa-
tionsvermittler; sie haben heute in Presse,

Radio, Fernsehen eine bunte Palette von
Nachfolgerinnen erhalten. Es versteht

sich, dass es zwischen der alten und den

neuen Kanzeln Spannungen geben kann.

Aber auch das umgekehrte ist der Fall,
dass die Gemeinsamkeit entdeckt und die

Zusammenarbeit gesucht wird. Dazu dient
in der katholischen Kirche der Medien-

sonntag vom 23. Mai; dazu wurde auch

am letzten Dienstag vom Bischof von St.

Gallen zu einem Treffen zwischen evange-
lischen und katholischen Kirchenvertre-
tern einerseits und Medienschaffenden an-
dererseits eingeladen. Im Mittelpunkt
standen die Referate von Dr. Otmar Her-
sehe, Programmdirektor SRG, und Bi-
schof Dr. Otmar Mäder: über die Medien,
ihre Sündenbockrolle und die Haltung der

Kirche dazu. Pfarrer Dr. Richard Thal-

mann leitete die Begegnung im Akademi-
kerhaus St. Gallen.»

Der St. Galler Presseempfang gehört
ohne Zweifel zu den gelungenen Experi-
menten. In diesem Jahr soll etwas Ahn-
liches in Chur durchgeführt werden. Der
Anlass findet am 21. April statt.

8. Medienrat
In einem gesamtschweizerischen Syn-

odenbeschluss heisst es: «Die Synode for-
dert die Bischofskonferenz auf, ein Ge-

samtkonzept kirchlicher Medienarbeit in
pastoraler und struktureller Hinsicht er-
stellen zu lassen... Insbesondere sind vor-
zusehen... die Schaffung eines schweizeri-
sehen Organs als Ort gemeinsamer Pia-

nung und Entscheidungen (z. B. in Form
eines Medienrates). Die bereits erarbeite-

ten und von den Trägern kirchlicher Me-
dienarbeit grundsätzlich gutgeheissenen

Unterlagen (vgl. Bericht W. Kaufmann:
«Katholische Medienarbeit in der

Schweiz») sollen für baldige Entscheidun-

gen behilflich sein» (Basel 4.5; Chur 4.5.1;
St. Gallen 4.3.4; usw.).

Diese Forderung nach Erstellung eines

«Gesamtkonzeptes kirchlicher Medienar-
beit» wurde von der Bischofskonferenz an

ihrer Sitzung vom 8. bis 11. März 1976 an

den «Koordinationsausschuss für katholi-
sehe Meinarbeit» zur Bearbeitung über-

weisen. Dieser erstellte im Anschluss an
den zitierten Bericht Kaufmann: - Statu-

ten der Arbeitsgemeinschaft für katho-
lische Medienarbeit der Schweiz;
Rahmenstatut für die Fachvereinigungen.

Diese Texte gingen anfangs 1977 in die

Vernehmlassung bei allen interessierten
Kreisen. Nach der neuesten Verlautbarung
des Koordinationsausschusses weisen die

eingegangenen Gutachten starke Verschie-
denheit auf, so dass die Realisierung des

gewünschten Medienrates noch einige Zeit
in Anspruch nehmen wird.

Für die Informationspolitik der Bi-
schöfe in der Schweiz ist der angestrebte
Medienrat von grosser Bedeutung, weil er
oder dessen Ausschuss zugleich bischöf-
liehe Medienkommission, das heisst Stab-
kommission der Bischofskonferenz in Me-
dienfragen sein soll.

Einleitend wurde ein Synodentext zi-

tiert, der verlangt, dass die Verantwort-
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lichen der Kirche sich «zu einer offenen
und wirksamen Informationspolitik ent-
schliessen» müssten. Die in diesem Artikel
aufgezeigten Aspekte machen deutlich,
dass zur Realisierung dieses Postulates

wichtige Schritte gemacht worden sind.
Was das im gleichen Synodentext enthalte-

ne zweite Postulat betrifft, die Verant-
wortlichen der Kirche müssten «auch an
den schwierigen Diskussionen unserer Zeit
teilnehmen», gibt der vorliegende Artikel
weniger Auskunft. Wenn man sich aber
die grosse Anzahl politischer, Wirtschaft-
licher, sozialer und ethischer Probleme
vergegenwärtigt, zu denen die Bischofs-
konferenz oder eine ihrer Staborganisatio-
nen in den letzten Jahren Stellung genom-
men hatten, so ist es klar, dass auch zur
Erfüllung dieses Postulates viel getan wor-
den ist.

//o/fz

Arbeitsgemeinschaft
der Pfarrblätter
Auf Einladung des Berner Pfarrblattes

kamen am 11. März 1975 im Bahnhofbuf-
fet in Ölten acht Redaktoren der kirch-
liehen Blätter von Aarau, Basel, Bern, Lu-

zern, Frauenfeld, Solothurn und Zürich
sowie der Informationschef des Bistums
Basel zusammen und gründeten die «Ar-
beitsgemeinschaft der Pfarrblätter». Seit-

her vergingen drei Jahre, aber die organi-
satorischen Strukturen erinnern immer
noch an die Zeit der Höhlenbewohner. Die

Arbeitsgemeinschaft hat keine Statuten,
aber ein Ziel, das eint. Sie hat keine Kasse,
denn jeder zahlt seine Schulden selber.

Und die Arbeitsgemeinschaft beschloss

auch nicht «Not zu leiden» und Hilfe von
den Bischöfen und dem Fastenopfer zu er-
betteln. Vielmehr versucht sie, gemeinsam

zu erarbeiten, was die Kräfte des einzelnen

übersteigt.
Hat die gemeinsame Arbeit Spuren

hinterlassen? Ich denke - ja. Die regelmäs-
sigen Treffen in Abständen von zwei bis

drei Monaten dienten zunächst einem

wertvollen Erfahrungsaustausch über Fra-

gen der kirchlichen Publizistik. Ratschlä-

ge, Anregungen und praktische Mitarbeit
halfen über einsame Stunden hinweg. Die
fachlichen Gespräche und die Leitgedan-
ken für die regionalisierten Pfarrblätter
fanden Beachtung in der Synode 72 des Bi-
stums Basel und in einer Wissenschaft-

liehen Arbeit über Schweizer Pfarrblät-
ter. Walter Ludin, Luzern, hatte die prak-
tischen Erfahrungen und die Forderungen
kirchlicher Pressearbeit allgemeinver-
ständlich einem breiteren Publikum zu-

gänglich gemacht (Walter Ludin, Aufga-
ben der Pfarreiblätter in der kirchlichen
Kommunikation, Selbstverlag). In der Dis-
kussionsrunde entstanden Ideen für ge-
meinsame Artikel, für Serien (Altes Testa-

ment) und Meditationen (Glaubensbe-
kenntnis). Hier wurde erstmals auch der
Wunsch nach einem monatlichen «Wort
des Bischofs» formuliert. Heute nehmen
diese Briefe eine wichtige Stellung ein zwi-
sehen den Predigten der Bischöfe bei Fir-
mungen, Pastoralbesuchen und Kirch-
weihen sowie den feierlichen Hirtenbriefen
zu gewichtigen Themen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Pfarrblatt-
redaktoren ist aber nicht allein ein wichti-

ger Gesprächspartner für die Informa-
tionsbeauftragten der Diözesen und den

Pressesprecher der Bischofskonferenz,
sondern auch für zahlreiche römisch-ka-
tholische Organisationen (Fastenopfer,
Arbeitsstelle für Radio und Fernsehen, Li-
turgisches Institut usw.). Heute sind die

Pfarrblätter auch vertreten im Koordina-
tionsausschuss für katholische Medienar-
beit der Schweiz, und die Arbeitsgemein-
schaft wurde im letzten Herbst in die Inter-

nationale Föderation der Kirchenpresse
aufgenommen.

Unter dem neuen Vorsitzenden Josef

Knüsel, lie. theol., Redaktor des Basler

Pfarrblattes, wurde die Rubrik «Probleme
des Zusammenlebens» geschaffen. Sechs

Eheberater und Eheseelsorger aus Zürich,
Basel und Bern nehmen regelmässig Stel-

lung zu Fragen aus dem Leserkreis und
bieten für alle jene eine Lebenshilfe, wel-
che durch die «Schwellenangst» gehindert
werden, bei Pfarrhäusern und Sozialarbei-

tern anzuklopfen. Ferner gestaltet die Ar-
beitsgemeinschaft eine vierseitige Beilage
zum Jubiläum «150 Jahre neues Bistum
Basel» und erprobt dabei auch die techni-
sehe Zusammenarbeit.

Nach dem Zuzug von Schaffhausen,
St. Gallen, Wallis und Wil sind heute in
der Arbeitsgemeinschaft Zeitungen mit ei-

ner Gesamtauflage von 350000 Exempla-
ren (und damit rund 1 Million Leser) ver-
treten. Ein «schlafender Riese», der von
Jahr zu Jahr eine grössere Bedeutung ge-
winnt. Denn mit jeder Zeitungsfusion geht
ein Stückchen Freiheit für alle verloren.

Franz IFäger

Die Glosse

Pfarrblatt —
Blatt des Pfarrers?
Wo Pfarrblätter gemeinsam für meh-

rere Pfarreien herausgegeben werden, hat
der einzelne Pfarrer gewöhnlich keinen
direkten Einfluss auf die Artikel, die im
allgemeinen Teil («Mantel») erscheinen.

Dennoch gibt es Pfarrer, die sich immer
noch direkt auch für den Teil verantwort-
lieh fühlen, den sie nicht selber redigiert
haben. Sie fühlen sich unwohl, wenn in
«ihrem» Pfarrblatt Artikel erscheinen, mit
denen sie selber nicht einverstanden sind.

Denn, so sagen sie sich, das Pfarrblatt
kommt in ihrem Namen zu den Gläubigen.

Doch: ist das Pfarrblatt tatsächlich das

Blatt des Pfarrers? In Deutschland trat die

analoge Frage bereits vor etwa zehn Jah-

ren auf der Ebene der Bistumszeitungen
auf. Hannes Burger liess ihre Redaktoren
in einer Sendung des Bayerischen Rund-
funks fragen: «Wenn wir das Blatt der Kir-
che machen, wer ist dann jetzt für uns die

Kirche? Ist es der Bischof, die kirchliche
Bürokratie, das Volk oder alle zusammen,
die Ortskirche?»'

Vor dem Konzil galten die Bistumsblät-
ter unangefochten als die Sprachrohre der

Bischöfe. Das Zweite Vatikanische Konzil
jedoch brachte mit seiner Ekklesiologie
diese Selbstverständlichkeit ins Wanken.
Wenn die Kirche das Volk Gottes ist, wie

kann dann eine Zeitung, die in seinem Na-

men herauskommt, Eigentum eines einzel-

nen sein, auch wenn er der Vorsteher des

Volkes ist?

Hinter der ganzen Diskussion steckte

nicht bloss akademisches Interesse. Sie

hatte konkrete Auswirkungen. Denn
«diese Sprachrohr-Doktrin und ihre Be-

gründung verhindert Kommunikation, das

heisst: sie beschränkt das Informations-
recht und die Kommunikationsfreiheit in
der Kirche»^.

Weil das ganze Volk Gottes mündig
und zu einem «permanenten Glaubens-

gespräch»^ aufgerufen ist, kam schliess-

lieh in der Bundesrepublik die These von
der Bistumszeitung als einem Forum für
alle Gläubigen zum Durchbruch. Davon
nicht ganz unbeeinflusst, verstehen auch

Redaktoren bedeutender schweizerischer

Pfarrblätter das von ihnen redigierte Me-
dium als Diskussionsforum. Die publizisti-
sehen Funktionen, die in Deutschland die

' Zitiert bei Hans Wagner, Das Ende der
katholische Presse,^ Aschaffenburg 1974,88.

^ H. Wagner aaO. 93.
3 Vgl. Fritz Patrik Schaller, Zum Informa-

tionsrecht im kirchlichen Raum, Freiburg/
Schweiz 1970, 112 f.
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Bistumszeitungen wahrnehmen, müssen

bei uns übrigens ja weitgehend von den

Pfarrblättern erfüllt werden, da es in der

Schweiz keine diözesanen Blätter gibt.
Das Pfarrblatt ist nach der neuen Ek-

klesiologie also nicht das Blatt des Pfar-

rers, sondern der Pfarrei. Es soll allen

offen stehen, so dass — im begrenzten
Rahmen eines gedruckten Mediums — ein

Dialog möglichst vieler entsteht. Dies ist

um so wichtiger, als Kirche wesentlich

Kommunikation bedeutet. Nur im Mitein-
ander können die Impulse des Evange-
liums aufgenommen und fruchtbar ge-
macht werden: «Gemeinsam suchen die

Gemeindemitglieder in dauerndem Lern-

prozess nach der Bedeutung des Wortes
für sich, die Gemeinde und die Gesell-

schaft... Um christliche Sinngehalte in

überzeugender Weise heute zu leben, ist es

notwendig, immer wieder neu sich der Bot-
schaft Christi zu stellen (Dauer-
reflexion).»''

Damit das Pfarrblatt dazu einen Bei-

trag leisten kann, darf sich der Redaktor
nicht als Zensor verstehen. Er hat Sach-

waiter und Animator des «Zeitgesprächs
der Gesellschaft» zu sein. Dies bringt mit
sich, dass über jedem Pfarrblatt das Motto
stehen könnte: «Die hier veröffentlichten
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion (und des Pfarrers!)
wieder.»

Die Forums-Konzeption des Pfarr-
blatts stellt auch Anforderungen an die

Leser. Sie müssen sich daran gewöhnen,
dass das Pfarrblatt keine Kanzel ist, auf
der ihnen der Pfarrer oder ein von ihm Be-

vollmächtigter entgegentritt und «absolute
Wahrheiten» verkündet. Sie sollen sich

eingeladen und herausgefordert wissen, in
den begonnenen Dialog einzutreten.

Die Sicht des Pfarrblatts als Blatt der

Pfarrei hat schliesslich auch strukturelle
Konsequenzen. Die Mitverantwortung des

Volkes Gottes muss durch die Schaffung
entsprechender Mitentscheidungsgremien
realisiert werden. Wo regionale und über-

regionale Pfarrblätter bestehen, gibt es

bereits demokratisch strukturierte Träger-
Schäften. Redaktionskommissionen, die

vom «Pfarrblattverein» gewählt sind,
wachen über die Einhaltung der redaktio-
nellen Linie und geben dem Redaktor Im-
pulse. Ähnlich sollten unseres Erachtens
auch für die Gestaltung der einzelnen

Pfarreiteile Gruppen bestehen, die den

Pfarrer in seiner Arbeit unterstützen und
so dazu beitragen, dass auch dieser Teil ein

attraktives Angebot bietet, ohne den Pfar-
rer zeitlich und fachlich zu überfordern.
Die Chance, die hier liegt, wird im allge-
meinen noch viel zu wenig genutzt.

* Schweizerisches Pastoralsoziologisches
Institut, Zielorientierte Seelsorge. Ziele und
Wege für die pastorale Arbeit in Pfarrei und Re-
gion, St. Gallen 1975,45.

Berichte

Spirituelle Begleitung
von Ordensfrauen-
gemeinschaften
Obwohl das Echo auf die Einladungen

zur Tagung für Spirituale und spirituelle
Begleiter(innen) von Ordensfrauenge-
meinschaften vom 3./4. April 1978 (über
200) als sehr bescheiden gewertet werden
kann (etwa 40 Antworten), um so positiver
dürfen wir das Resultat dieser Tagung
sehen.

Geistliches Leben
In den beiden Referaten gelang es P.

Dietrich Wiederkehr OFMCap, Luzern,
die Thematik der Tagung weit und grund-
sätzlich zu behandeln. Im ersten Referat:
«Die Ordensgemeinschaft als Trägerin
geistlichen Lebens» zeichnete Pater Diet-
rich das Bild einer Ordensgemeinschaft,

die in selbständigem Denken und Handeln
ihr Eigenleben schöpferisch zu gestalten
versteht. Das geistliche Leben einer sol-
chen Gemeinschaft empfängt einerseits
seine Strahlungskraft aus seiner spirituel-
len Mitte heraus und in einer aktiven Mit-
arbeit alier, und anderseits muss gerade
dieses geistliche Leben auf eine Vielfalt in
der Gemeinschaft bereichernd zurück-
strahlen. Geistliches Leben darf nicht
einsam für sich dastehen, es muss auf den

menschlichen und geistigen Voraussetzun-

gen aufbauen. Im Empfang der Sakra-

mente und im gemeinsamen Hören und
Austauschen des Wortes Gottes empfängt
und teilt eine Ordensgemeinschaft aktiv
erlebte Glaubenserfahrung.

Dabei ist es nicht zu vermeiden, dass

Spannungsfelder entstehen, da sowohl
verschiedene Frömmigkeitsstile und un-
gleiche Altersstufen als auch wider-
sprüchliche Zeitströmungen diese gemein-
same Glaubensverantwortung belasten.
Die Glaubenserfahrung muss ihren Aus-
druck im liturgisch offiziellen Stundenge-

bet und im persönlichen Gebet finden. Da-

zu muss unbedingt die Möglichkeit ge-
schaffen werden, dass die Schwestern ihre

Glaubenserfahrung auch in kleineren Ge-

betsgruppen, in Glaubensgesprächen unter
einzelnen und in der kreativen Mitarbeit
am gemeinsamen Gottesdienst zum Aus-
druck bringen können. Die Gegebenheiten
einer Ordensgemeinschaft, wie Struktur
und Organisation, können die Öffnung
und das Fortschreiten verhindern, wenn
nicht sogar verunmöglichen. Darum ist es

notwendig, dass sowohl die Strukturen
als auch die Organisation einer Gemein-
schaft überprüft werden.

Die Schwestern müssten sich vielleicht
einmal Gedanken machen, ob sie sich

nicht zu sehr daran gewöhnt haben, ein-

fach alles, was geistliche Hilfe, Verkündi-

gung und Auslegung des Wortes Gottes
und Erneuerung der Liturgie ist, von aus-

sen zu erwarten, so dass sie zu einer unkri-
tischen Konsumgemeinschaft geworden
sind, ein Resultat des früheren Amtsver-
ständnisses. Neue Möglichkeiten müssten

nun gefunden werden, um in Liturgie,
Verkündigung und gegenseitiger geist-
licher Hilfe die Mitarbeit und das Mitwir-
ken der Schwestern aktiv einzuspannen,
auch wenn der Frau in der Kirche von
heute noch Grenzen gesetzt sind. Man hüte
sich jedoch vor den beiden Extremen,
nämlich dem der totalen Abschliessung
und jenem der übereifrigen Angleichung,
sowohl im geistlichen Bereich als auch in
den Tätigkeiten. Jede Ordensgemeinschaft
hat ihre eigene Sendung, die sie im Gesamt
der Kirche wahrnehmen und einbringen
muss. Es braucht Mut, Prioritäten zu set-

zen.

Geistliche Begleitung
Ist es nun ein realistisches oder ein uto-

pisches Leitbild einer eigenverantwort-
liehen Glaubens- und Lebensgemein-
schaft? Wie die Rolle des Spirituals einer
solchen Ordensgemeinschaft gesehen wird,
dies beantwortet das zweite Referat mit
dem Titel: «Geistliche Begleitung im
Dienst an der Glaubensgemeinschaft».
Bei dem oben dargelegten neuen, ver-
änderten Selbstverständnis einer Ordens-

gemeinschaft und ihres eigenen selbstver-

antwortlichen geistlichen Lebens ist
auch der Dienst und der Ort des Spirituals
ein anderer.

Falls in einer Ordensgemeinschaft die-

ses neue Bild noch keine Gestalt angenom-
men hat, wäre es höchste Zeit, dass der

Spiritual alles einsetzt, um der Gemein-
schaft vorerst einmal zur Mündigkeit zu
verhelfen. Wo dieser Weg bereits beschrit-
ten wird, ist es Aufgabe des Spirituals,
nicht weiterhin die Gemeinschaft in Ab-
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hängigkeit zu halten, sondern der eigenen

aktiven Glaubensverantwortung der Ge-

meinschaft zur freien Äusserung und

Öffnung zu verhelfen. Also:

- Nicht Ein-Mann-Trägerschaft, son-
dern geteilte T rägerschaft,

- Eigeninitiative wecken und ermög-
liehen,

- Den vorläufigen Vorsprung (des spiri-
tuellen Begleiters) möglichst einholen las-

sen,

- Subsidiär: solange die Gemeinschaft
selber diese Lebensvollzüge nicht selber -
arbeitsteilig - aufbringen kann.

Besonders wichtig ist es heute, dass die

Ordensgemeinschaft den Wandel in der

Kirche, nämlich ihre Erneuerung, mitvoll-
zieht. Daher ist einerseits eine kritische Be-

sinnung über Ursprung und Tradition not-

wendig und anderseits eine ebenso kriti-
sehe Offenheit und Bereitschaft gegenüber

neuen Frömmigkeitsformen und Lebens-

Stilen. Dies bedingt allerdings, dass in der

Gemeinschaft ein Klima herrscht (bzw. ge-

schaffen wird!), in dem personale Kom-
munikation geschehen und sich entfalten
kann. Auch kulturelle Werte müssen ihren
festen Platz haben, wie Mediengebrauch,
Politik und Frauenstimmrecht, Kunst und

Musse usw. Ein besonderes Anliegen des

Spirituals sollte es auch sein, die Kontakte
zu begrüssen und zu fördern, die mit ande-

ren Ordensgemeinschaften ausgetauscht
werden. Der Rolle des «Beichtvaters» muss

Beachtung geschenkt werden, und zwar
besonders da, wo es um Gewissensbildung
und -führung geht, um Beistand und Bera-

tung im Einzelgespräch, immer aber auf
das Gesamt der Gemeinschaft ausgerich-
tet. Als Schluss seiner Ausführungen setzte

Pater Dietrich die These: «Subsidiärer
Dienst am Glaubensleben der Gemein-

schaft - mit überraschender Umkehrung:
Dienst der Ordensgemeinschaft am Glau-
bensieben des Spirituals!»

Im regen Austausch unter den Teilneh-

mern und mit einigen eingeladenen Schwe-

stern kamen wichtige Anliegen der Spiri-
tuale und der Schwestern zur Sprache. Es

galt, das Selbstverständnis eines Spirituals

gegen jenes der Ordensgemeinschaft abzu-

wägen. Der Wunsch wurde laut, in einem

Jahr wieder eine solche Tagung anzuhal-

ten, jedoch etwas länger (2 Tage), damit
dem Austausch mehr Zeit gewidmet wer-
den könnte.

Einander ernst nehmen

Die Eucharistiefeier bildete den Ab-
schluss der Tagung. Weihbischof Otto
Wüst feierte in Konzelebration mit den

Teilnehmern in seiner wohltuenden Ein-
fachheit und überzeugenden Brüderlich-
keit die heiligen Geheimnisse. Seine Worte

sollten nicht eine eigentliche Homilie über
die Lesungen des Tages sein, wie er selbst

betonte, sondern ihm ging es um das We-
sentliche des Ordenslebens.

Vorerst zeigte er die theologischen
Grundlagen des Ordenslebens auf, um
dann aus einer bischöflichen Sorge um die

Kirche von heute sehr konkret auf Leben

und Aufgaben der Ordensfrau einzugehen.
Ein Gespräch, das er mit einer General-

oberin hatte, deren Engagement er als Bi-
schof kennt und schätzt, zeigte ihm die

dringende Notwendigkeit der Integration
der Ordensfrau in die Aufgabe der Kirche

von heute. Sie hatte erfahren müssen, wie

selbst kirchliche Kreise sie oft nicht ernst

nahmen, wenn sie mit ihren Anliegen an

diese herantrat. Sie stiess auf Resignation
und sogar auf Widerstand, wenn sie einen

Vorstoss wagte. Dass dies die General-
oberin und auch Weihbischof Wüst sehr

nachdenklich stimmte, ist sicher begreif-
lieh. Wenn wir einander nicht mehr ernst

nehmen, dann leben wir auch nicht mehr
christlich und nicht mehr kirchlich.

Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass

die nächste Tagung wegen der Wichtigkeit
ihrer Anliegen und wegen der Notwendig-
keit, dass Spirituale und Schwestern mit-
einander ins Gespräch kommen, ein gros-
seres Echo finden möge. Die Teilnehmer

waren überzeugt, dass sich das Kommen

gelohnt hatte.
,/cwe/ö i/o/z

Kreta feiert seinen neuen
Oberhirten
Es war vor fünfzehn Jahren im stillen

Athos-Kloster von Konstamonitou. Die

freundliche Abtei in einem grünen Tal der

Ausläufer des «Heiligen Berges» erhält ih-

ren Nachwuchs in erster Linie von der In-
sei Kreta, seit diese im 9. Jahrhundert vom
byzantinischen Kaiser Nikephoros Phokas
den Sarazenen abgenommen, und der Sie-

ger von Herakleion zu einem der grössten
Förderer der nordgriechischen Mönchsre-

publik geworden war. Und die sonst recht
weltscheuen Mönche von Konstamonitou
erzählen am Abend auf der Steinbank im

Klosterhof begeistert von einem neuen Bi-
schof in ihrer Heimat, der in seinen süd-

kretischen Gemeinden mit Jugendarbeit
und Verkündigung, sozialem Einsatz und

grosszügiger Weite für eine lebendige Kir-
che sorge: Timotheos von Gortys.

Am 10. März 1978 haben die kreti-
sehen Athosmönche sicher noch mehr ge-

feiert. Auf ganz Kreta jedenfalls wurde

mit Jubel und Freudentänzen die Nach-

rieht begrüsst, dass im fernen Istanbul Pa-

triarch Demetrios I. mit seiner Heiligen
Synode den Metropoliten Timotheos zum
neuen Erzbischof der orthodoxen Inselkir-
che ernannt hatte. Sein Vorgänger Eugeni-
os, seit 1946 an der Spitze dieses Verban-
des von acht Bistümern in einer Art kirch-
lichem Niemandsland zwischen dem Kon-
stantinopler Patriarchat und der orthodo-
xen Landeskirche Griechenlands, war un-
längst verstorben. Gleich wurden in den

Kirchen der Inselhauptstadt Herakleion
Dankgottesdienste veranstaltet: Unter der

tausenjährigen Kuppel von Hagios Titos,
geweiht dem Gründer der christlichen Kir-
che auf Kreta; und es passte ganz in diese

paulinische Tradition, dass nun bei Hym-
nen und Ektenien immer wieder der Name
«Timotheos» erklang. In der Basilika «zu
den Kreuzfahrern», die an jahrhunderte-
lange venezianische Herrschaft erinnert,
als die Orthodoxen Bürger zweiter Klasse

waren und nicht einmal eigene Bischöfe,
sondern nur ihren «Protopapas», den Erz-
priester, haben durften; auf Kreta sind je-
doch keine antiökumenischen Wunden aus
dieser Zeit zurückgeblieben, und das Erbe
der Venezianer verbindet die Kreter heute

in vielem mit der westlichen Christenheit.
Unter türkischer Herrschaft war die Kir-
che eine berühmte Moschee, das Kühyakli
Cami. Nach Abzug der Osmanen zur Jahr-
hundertwende wurde das Gotteshaus neu
als Marienkirche eingeweiht. Und die Ab-
Wanderung der türkischen Minderheit hat
die Insel davor bewahrt, ein zweites Zy-

pern zu werden.
Ansonsten waren die Metropoliten von

Kreta seit eh und je echte Landesväter, oh-

ne auf die politischen Abwege ihrer Amts-
kollegen auf Zypern zu geraten. Den Titel
eines Erzbischofs führen sie dabei erst seit

1967. Er wurde ihnen von Patriarch Athe-

nagoras I. kurz vor der Zentralausschussit-

zung des Ökumenischen Rates der Kirchen
in Herakleion verliehen, um der Bedeu-

tung der kretischen Orthodoxie grösseres
Gewicht zu verleihen.

Zum Unterschied von der Kirche Zy-

perns, deren «Autokephalie» sich auf ei-

nen altkirchlichen Konzilsentscheid grün-
det, ist Kretas kirchliche Eigenständigkeit
jüngeren und politischen Ursprungs. Die

kretische Orthodoxie ist «halbautonom»,
ein Fachausdruck, der sich im Kirchen-
recht nirgends findet. 1899 war die Insel

nämlich «halbautonome Provinz» des Sul-

tans geworden, was nach damaligem Den-
ken auch sofort zu einer Verselbständi-

gung des Metropoliten von Herakleion mit
seinen sieben «Episkopoi» führen musste.

Als Kreta nach dem Ersten Weltkrieg end-

gültig zu Griechenland kam, wurde seine

Eingliederung in dessen Staatskirche ir-
gendwie übersehen. Sehr zum Wohle der
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kretischen Orthodoxen, denen die ständige

Einmischung der auf dem Festland her-

rschenden rechten, linken oder Diktarurre-
gime in religiösen Fragen erspart blieb.

Fürbitten um «viele Jahre» (polla eti)

für den neuen Erzbischof Timotheos auch

in der Katherinen-Kirche der Hauptstadt,
die eigentlich unter Jurisdiktion des grie-
chischen Klosters auf dem Sinai steht. Hier
war im 16. Jahrhundert die erste griech-
isch-orthodoxe Universität ins Leben geru-
fen worden, die bis heute in einer besonde-

ren Blüte des kirchlichen Schul- und Bil-
dungswesens auf Kreta nachwirkt.Im Zen-

trum der neuen und neuesten kretischen

Kirchengeschichte stehen zwei Klöster: Ar-
kadi im bisherigen Bistum von Erzbischof
Timotheos, von dem vor 100 Jahren religi-
ose Erneuerung und Freiheitskampf der

Insel ausgegangen waren; und Gonia im
äussersten Westen Kretas, seit 1968 Sitz ei-

ner «Orthodoxen Akademie» nach dem

Vorbild der Evangelischen Akademien in

Deutschland. Und noch etwas verbindet
die Kirche Kretas heute besonders mit dem

deutschen Sprachraum: Hat doch die kre-

tische Orthodoxie den Exarchen von Mit-
teleuropa und Metropoliten von «Germa-

nia», Irenaios, hervorgebracht.
//cinz Gs/re/h

Hinweise

Theologische Fakultät
Luzern
Am 19. April beginnen an der Theo-

logischen Fakultät Luzern die Vorlesungen
des Sommersemesters 1978. Interessenten
können sich auf dem Rektorat der Fakul-
tät als Gasthörer für Vorlesungen ein-
schreiben lassen.

In diesem Semester werden besonders

folgende Vorlesungen für einen breiteren
Hörerkreis angeboten:

Aftes 7esfamen/ (Prof. Dr. R.

Schmid).
r/îewa: Messianische Vorstellungen im

Alten Testament.
Zeh: Je Montag, 20.00-20.45 Uhr,

Hörsaal 371, erstmals 24. 4. 1978.

Pastoz-ahheo/ogfe (Prof. Dr. J. Born-
mer).

77îema: Abschied von der Volkskirche
- Von der Volkskirche zur Gemeinde-
kirche? Pastoraltheologische Überlegun-
gen zum Problem der Trennung von Kir-
che und Staat.

Zeh: Je Mittwoch, 17.40-18.25 Uhr;
Hörsaal 371, erstmals 19. 4. 1978.

Die Vorlesungen finden statt an der
Theologischen Fakultät Luzern, Hirschen-
graben 10 (Telefon 23 64 50).

Amtlicher Teil

Bistum Basel

Priesterweihe
Bischof Anton Hänggi hat am 8. April

1978 P. heaa-ßa/jhshe 7>art-Kaa-Chayen
O. Cist., Phuoc-Ly, Viet-Nam, zurzeit
Abbaye d'Hauterive, in Wohlen zum Prie-
ster geweiht.

Frauenhilfswerk für Priesterberufe
Das Frauenhilfswerk für Priesterbe-

rufe hat der Bischöflichen Kanzlei das Er-
gebnis der Sammlung 1977, nämlich Fr.
50000.-, für die Ausbildung der Priester-
amtskandidaten und der Pastoralassisten-
ten, die sich hauptamtlich in die Seelsorge
des Bistums Basel stellen, überwiesen. Ich
danke allen Pfarrern, die die Frauen dieses

Hilfswerkes bei der Sammlung dieser gros-
sen Summe unterstützt haben. Besonders
freue ich mich, dass die Tätigkeit des

Frauenhilfswerkes auch das Bewusstsein,
für gute Priesterberufe zu beten, wachruft
und vertieft. In diesem Sinn bitte ich alle
Pfarrer, in den Pfarreien das Frauenhilfs-
werk für Priesterberufe auf geeignete Art
und Weise zu empfehlen.

/tzho:? //öflggi, ßßc/to/
Solothurn, 4. April 1978

Bistum Chur

Ausschreibung
Infolge Demission des bisherigen Stel-

leninhabers wird die Pfarrstelle ///rze/
(ZH) zur Wiederbesetzung ausgeschrie-
ben. Interessenten mögen sich bitte bis

zum 4. Mai 1978 melden bei der Personal-
kommission des Bistums Chur, Hof 19,

7000 Chur.

Verstorbene

Alfons Rumo, Pfarresignat,
Wünnewil
Alfons Rumo wurde am 29. September 1902

als zweitältestes von sieben Kindern der Familie
Rumo-Jungo von Düdingen geboren. Als Exter-
ner besuchte er von 1916 bis 1924 Gymnasium
und Lyzeum am Kollegium St. Michael in Frei-
bürg. Im Herbst 1924 trat er in das Diözesan-

seminar in Freiburg ein und wurde vier Jahre

später von Mgr. Besson zum Priester geweiht.
Die Primiz hielt er am 15. Juni 1928 in der
Pfarrkirche von Düdingen. Im November des-

selben Jahres wurde er zum Vikar der Pfarrei
Wünnewil-Flamatt ernannt. Da wirkte er

segensreich und allgemein beliebt bis 1937, wo
er seine Ernennung zum Pfarrer von Ueberstorf
erhielt. Während 37 Jahren trug er Verantwor-
tung und Last dieser grossen schönen Pfarrei.
Nach Erreichen der Altersgrenze legte er sein

Amt nieder, verblieb aber umständehalber noch
vier Monate, seine Arbeit fortsetzend, im Pfarr-
haus von Ueberstorf. Im Januar 1974 nahm er
seinen Wohnsitz im Priesterheim von Wünne-
wil. Hier wirkte er als Pfarrhelfer, Gesunde und
F.ranke betreuend bis zu seinem plötzlichen Ab-
leben am Morgen des 26. Februar 1978. Im
Juni dieses Jahres hätte er sein goldenes Prie-
sterjubiläum feiern können.

Pfarrer Alfons Rumo liebte Musik und Ge-

sang: er hatte eine durchaus musikalische Seele.

Er spielte mehrere Instrumente und hatte seine
besondere Freude an den Tonwerken der gros-
sen Meister. Er war stolz auf seine grosse Disko-
thek. Es war etwas ganz Feines und Grosszügi-
ges in seinem Charakater. Er suchte aus seiner

Pfarrgemeinde etwas recht Harmonisches und
Symphonisches zu gestalten. Mit gleicher Inten-
sität umfasste er die zahlreichen Vereine und
jedes seiner vielen Pfarrkinder. Er sah seine

Pfarrkinder nicht nur in seiner Kirche, sondern
er kannte jeden und jedes durch seine regelmäs-
sigen Hausbesuche und Begegnungen.

Einen besonders warmen Platz hatten in sei-

nem Herzen diejenigen, die am meisten des

geistlichen Beistandes bedürfen: die Armen,
Leidenden und Kranken. Fast jede Woche be-
suchte er die Krankenhäuser in Tafers, Freiburg
und Bern; den daheim gebliebenen Kranken
brachte er oft die hl. Kommunion. Für alle Be-
suchten war sein Kommen immer ein Freuden-
ereignis. Mit ihm kam Trost, Vertrauen, Er-
gebenheit und Hoffnung ins Krankenzimmer.
Er hatte eine besondere Gabe, mit den Kranken
zu verkehren, denn er strahlte immer eine wohl-
tuende christliche Heiterkeit aus. Ein welscher
kranker Mitbruder im Kantonsspital, der seine

öftere Visite bekam, sagte: «Ce curé Rumo est

un véritable rayon de soleil.» Pfarrer Rumo
hatte ein empfindsames, zartbesaitetes Gemüt:
Wie eine Windharfe war seine Seele - der lei-
seste Hauch bewegte sie.

Seine vielen Erfolge in der Seelsorge gaben
ihm höchste innere Freuden: Freude, ein verirr-
tes Schäflein heimgeführt zu haben, vielen
Kranken ihr Leiden und Sterben erleichtert zu
haben. Wie gross war seine Genugtuung in Fla-
matt die «Kaffat», heute der Kultusverein, ge-
gründet zu haben und seine segensreiche Wir-
kung zu sehen. Wie stolz war er auf die gründ-
liehe gutgelungene Restaurierung der grossen
schönen Pfarrkirche von Ueberstorf. Wie innige
Freuden erlebte er in seinen lebendigen Kate-
chismusstunden bei den Kindern. Tief waren die
Freuden an seinen Erfolgen in der Seelsorge.
Nicht weniger tief litt er, wenn er sich Taktlosig-
keit, Engherzigkeit und Knauserei gegenüber
befand. Dieses innere Bluten brauchte seine Zeit
zur Genesung: doch bald kam seine christliche
Heiterkeit wieder zum Durchbruch. Er nannte
diese dunklen Momente «Verdemütigungen»
und sagte in seiner gesunden Lebensphiloso-
phie: «Erfolge und Verdemütigungen gehören
zu einer fruchtbaren Seelsorge wie Sonne
und Regen zum Wetter.»

Ein besonderes Mitleid hatte Pfarrer Rumo
mit den Kranken, die erst nach längerem Leiden



234

in die Ewigkeit hinübergingen. Er wünschte
vom Hergott, dass sein Tod ein «Knechtetod»
sein möchte, um ja niemanden lange, bettläge-
rig, zur Last zu fallen. Der Herr hat seinem

guten und treuen Knecht den «Knechtetod»
gewährt. Nach einer kurzen Herzkrise war Pfar-
rer Rumo wieder wohlauf; am Samstag, den 25.

Februar, sass er im Beichtstuhl und dachte seine
Arbeit wieder voll aufzunehmen. Wenige Stun-
den nachher rief ihn der Herr über Leben und
Tod zu sich. Am Sonntagmorgen, den 26. Fe-

bruar, gab Alfons seine edle Seele dem Hergott
zurück.Die Teilnahme an der Beerdigung am 1.

März war ungemein gross und würdig: Der Diö-
zesanbischof, gegen vierzig Priester, viele Ver-
eine und gegen tausend Pfarrkinder aus Wünne-
wil, Flamatt, Ueberstorf und Düdingen beglei-
teten seine Leiche zum Grabe. Die Schüler einer

ganzen Klasse, mit ihrem Lehrer, von Uebers-
torf, legten dem früheren, geliebten Pfarrer
einzeln einen Blumenstrauss auf den Sarg.

/osep/t Sc/meuw/y

Neue Bücher

Einzelbesprechungen
Kommunionspendung und Eucharistiever-

ehrung ausserhalb der Messe. Studienausgabe.
Herausgegeben von den Liturgischen Instituten
Salzburg, Trier und Zürich, in der Pastorallitur-
gischen Reihe der Zeitschrift Gottesdienst, Ge-

meinschaftsverlag Benziger, Einsiedeln und
Zürich, und Herder, Freiburg und Wien, 1977,
144 Seiten.

Der Theologie entsprechend und menschen-
nah ist die Einleitung zu diesem Rituale. Sie

führt zu einem tieferen Verständnis der Eucha-
ristie und zeigt sie im Zusammenhang mit der
Opferfeier.

Die vier Teile: Die hl. Kommunion ausser-
halb der Messe; Krankenkommunion mit aus-
serordentlichem Spender; Die verschiedenen
Formen der Verehrung des AUerheiligsten
(Segen, Prozessionen, eucharistische Kon-
gresse); Texte (Schriftlesungen und Hymnen)
für Kommunionspendung und Eucharistiever-
ehrung ausserhalb der Messe, sind sehr reichhal-
tig und angepasst.

Mit Frucht wird es nur der gebrauchen kön-
nen, der es selber einmal ganz durchgelesen oder
noch besser durchmeditiert hat.

H. Plock/M. Probst/K. Richter, Hausgot-
tesdienste mit Kranken. Pastoralliturgische
Reihe in Verbindung mit der Zeitschrift Gottes-
dienst. Benziger Verlag, Einsiedeln-Zürich, und
Verlag Herder, Freiburg-Wien, 1977, 176 Sei-

ten, 1 Zeichenband.
Leider gibt es immer noch einige Priester,

die in übergrosser Treue zu den alten Rubriken
nach der alten Form und mit lateinischen Ge-
beten die Krankenkommunion spenden. Hier ist
eine ausgezeichnete Hilfe geboten zu frucht-
barer Kommunionspendung an Kranke und Be-

tagte. Sie entspricht den Weisungen des oben

genannten Rituales und passt sich den Men-
sehen und den Zeiten des Kirchenjahres an. Wer
diese Texte in sich aufnimmt, nicht nur einfach
vorliest, gewinnt allmählich auch die Freiheit,
auf Festzeiten und persönliche Verhältnisse der
Kranken und Alten Rücksicht zu nehmen und

doch den kirchlichen Weisungen treu zu blei-
ben. Auch den Kommunionhelfern wird das
Büchlein eine gute Hilfe sein. Man sollte es all
denen, die zu diesem Dienst bestimmt sind, in
die Hand geben. Alten und Kranken wird es

weiterhelfen.
Anton Loet.se/ter

Die Frau in der Kirche
Man wird jeden Beitrag willkommen heis-

sen, der das Interesse und Verständnis fördert
für die so aktuellen Fragen, die sich bei der Er-
örterung der Stellung der Frau in der Kirche
stellen. So manche Veröffentlichung über die-
sen wichtigen Gegenstand ist in den letzten Jah-
ren erfreulichem Widerhall begegnet. Ob auch
das hier anzuzeigende Buch' eines Dozenten für
Kirchengeschichte an der theologischen Hoch-
schule in Kampen (Holland) in diesem Rahmen
beachtenswert ist, wird man nur mit Vorbehalt
bejahen können. Man wird bei seiner Lektüre
an das Wort erinnert: «Qui trop embrasse, mal
étreint», denn es behandelt sein Thema allzu
skizzenhaft und essayistisch und öfters in einem
fast peinlich wirkenden, militanten Ton, ohne
die charismatische Relevanz der komplexen
theologischen Aspekte, um die es eigentlich
geht, genügend zu berücksichtigen. Mit Recht
bezieht der Autor Stellung gegen die Vorurteile
und Ungerechtigkeiten, unter denen die Frau in
der Kirche von jeher und auch in unserer Gegen-
wart zu leiden hat, und er legt dar, wie die Ent-
faltung weiblicher Anlagen und Fähigkeiten im
kirchlichen Leben zum Nachteil der ganzen
Glaubensgemeinschaft immer wieder gehemmt
wurde und auch heutzutage häufig auf Unver-
ständnis stösst. Insofern kann das Buch als all-
gemeine Einführung in sein Thema gewisse
Dienste leisten. Das literarische Niveau der ein-
zelnen Abschnitte und besonders die stilistisch
vielfach unbefriedigende deutsche Übersetzung
lassen indessen viel zu wünschen übrig. So

wohlgemeint es in seiner Intention ist, trägt die-
ses Buch darum eigentlich nicht viel Wesent-
liches bei zu dem, was kompetente Autoren be-

reits eindringlicher und überzeugender dargelegt
haben.

P/acA/us Lorcfan

'Auke J. Jelsma, Heilige und Hexen - Die
Stellung der Frau im Christentum, Christliche
Verlagsanstalt, Konstanz 1977, 174 Seiten.

Freiheit und Einheit
In einer Zeit, da verschiedenste Gruppen in-

nerhalb (und ausserhalb) der Kirche der Freiheit
und Befreiung rufen und sich auf sie berufen, ist
es heilsam, Paulus, den urchristlichen Theolo-
gen der Freiheit, zu fragen, was er unter Freiheit
versteht und wie er sie begründet. Darum ist es
durchaus sinnvoll, dass ein kleiner Traktat dazu
als Quaestio disputata erscheint, den Franz
Mussner im Zusammenhang seines Galater-
brief-Kommentars erarbeitet hat.'

Mussner erklärt den programmatischen Satz
von Gal 5,1 («Christus hat uns zur Freiheit be-
rufen») vorerst eingehend aus Paulus selber.
Das heisst, er zeigt im Einbezug der einschlä-
gigen Stellen der paulinischen Briefe auf, wie
Paulus dazu kommt, das Christusgeschehen als

Befreiung der Menschen zu sehen und wie von
diesem Ansatz her christliches Leben auf Voll-
zug von Freiheit hinausläuft. Mussner verweist

•Dos K/osAer SA. /ose/ An A/uoAaA/ta/ e«A-

sAa/tc/, a/s /m /a/tre A2SA? eine SAetAAuttg von
BegAuett sAc/t zww ge/wetasc/ta/A/tc/ten Le-
Le« zasawtwe/tsc/t/oss a/ttf <AAe Pege/ t/er
FrangwLane/'Lo/iveziAaa/e« a/t/ta/tw. L/eaAe

zä/t/A cA/e Gewetnsc/ta/A, tA/'e aaAer tAer LeA-

Aaag von Sr. Mon/La GwertAer aAs Lraa
A/aAAer sAeAtA, 24 ScAtwesAern; an ArLe/Aen
verrAcAtAen tAAe Sc/twesAern.' LantAwArAscAta/A,

ScAta/zwcAtA, LAan/, SpAnnereA, Sc/ta/e

AKo/LsscAtaAe/ /AaAecAtese An tAer PrAmar-

sc/ta/e, AeramAL, BescAtn/Aen von LAo/zar-

LeAAen, zln/erAAgang tAer Go/tA- an<A SAA-

öerL/AA/ncAten /ar tAAe ScAtvvyzerAracAtA.
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auch darauf, dass und wie die paulinische Frei-
heitstheologie in der Verkündigung Jesu ver-
wurzelt ist, und er sieht sie auch im Gegenüber
der Freiheitsideen der damaligen Umwelt.

Mit dem Licht der gewonnenen Erkenntnis
blendet der Autor hinein in die ökumenische
Not der heutigen Kirche (Lehrfreiheit? —
Christliche Freiheit und kirchliche Einheit). Ich

glaube aber nicht, dass Mussner damit die Fol-

gerung für die heutige Not aus der paulinischen
Freiheitstheologie ziehen wollte. Dazu müssten
beide Welten zeitgeschichtlich genauer besehen

werden, und vor allem anthropologisch müsste
mehr bedacht sein.

Not lehrt nicht bloss beten, sondern auch
sehen. Hinter dem zweiten Buch von Franz
Mussner * stehen die Not der noch nicht gefun-
denen Einheit der Kirchen und die uns schon

lange aufgegebene Frage, ob nicht ein ernsthaf-
tes Zurücksehen und -gehen auf das gemein-
same Fundament des NT die Kirchen einander

näherbringen müsste. Ins Auge gefasst sind die

römisch-katholische Kirche, die sich in besonde-

rer Weise als «Kirche des Petrus» versteht, und
die Kirchen der Reformation, die sich mit Vor-
liebe als «Kirchen des Paulus» sehen.

Mussner befragt nun das NT selber, welcher
Art die Spannung war, die zwischen Petrus und
Paulus herrschte. Auskunft kann hier am ehe-

sten die Traditions- und Redaktionsgeschichte
des neutestamentlichen Schrifttums geben. So

geht die Frage darum, in welcher Spannung die

beiden Traditionsströme zueinander standen,
die sich je auf die Gestalt des Petrus oder des

Paulus beriefen und in ihnen ihren Garanten
sahen. Mussner vermag der Traditions- und
Redaktionsgeschichte zu entnehmen, dass einer-
seits nach dem Tod des Petrus seine Gestalt und

sein Dienst eine enorme Aufwertung erfuhren
und andererseits das paulinische Erbe das Evan-
gelium der kirchlichen Amtsträger wurde.

So sieht er im Licht der untersuchten Tradi-
tionsgeschichte «Petrus» und «Paulus» als Pole
der Einheit der Kirche. Er erachtet seinen als

Quaestio disputata veröffentlichten Beitrag als
«eine Hilfe für die Kirchen» (Untertitel). Hilfe
bietet er sicher dadurch, dass er einen neuen
und fruchtbaren Gesichtspunkt ins gemeinsame
Suchen eingebracht hat. Der Weg wird aber
immer noch weit sein, weil das ntl. Petrusamt
und das in der katholischen Kirche konkret vor-
kommende Papsttum nicht deckungsgleich
sind. Eine Quaestio disputata ist Mussners Bei-

trag insofern wirklich, dass sich seine Deutung
der Tradition noch in der Auseinandersetzung
der Fachkollegen erhärten oder modifizieren
muss.

ßarnoböi Ftomraer

' Franz Mussner, Theologie der Freiheit
nach Paulus Quaestiones disputatae 75, Her-
der Verlag, Freiburg i. Br. 1976.

^ Franz Mussner, Petrus und Paulus —
Pole der Einheit Quaestiones disputatae 76,
Herder Verlag, Freiburg i. Br. 1976.

Einzelbesprechungen
Linus David, Wenn du ein Christ sein willst.

Texte zum Nachdenken mit Photos von Fer-
nand Rausser, Lahn Verlag, Limburg 1977, 80
Seiten.

Texte zum Nachdenken heisst das Motto
dieses Bildbandes. Ausgehend von konkreten

Situationen und Problemen des Lebens, beson-
ders im Bereich der mitmenschlichen Beziehun-
gen, dringen die rhythmischen Texte in Grund-
aussagen des Neuen Testamentes ein. Dabei ge-
schieht es, dass Sätze der Schrift, die durch den
steten Gebrauch an Wirkkraft einbüssten und
zur Formel geworden sind, ihre ursprüngliche
Gewalt wieder gewinnen. Die Betrachtungen
packen den Leser am Wesentlichen: Wenn du
ein Christ sein willst, dann... Die Photos, aus-
gezeichnete Natursujets, sind Sinnhilfen, die
den Gedanken des Wortes weiterführen und die
Betrachtung vertiefen. Leo£7//m

Fortbildungs-
Angebote

Klinische Seelsorge-Ausbildung
Termin: 10. Juli bis 18. August 1978 (Basis-

kurs I), 9.-14. Oktober 1978 (Einführungskurs).
Ort: Kantonsspital Luzern.
Aurszie/ imd -in/ia/re: Diese Kurse wollen

dem Teilnehmer helfen, seine Gesprächsfähig-
keit zu verbessern, seine persönlichen Möglich-
keiten und Grenzen als Seelsorger wahrzuneh-
men und so besser gerüstet zu sein, Mitmen-
sehen in Not seelsorglich beizustehen.

Anme/dtmg tmei AuxArun/r: Rudolf Albis-
ser, Geissmattstrasse 57, 6004 Luzern, Telefon
041-36 46 50 oder 041-25 11 25 (Kantonsspital).

Gruppendynamische Seminare 1 978

Methodenkurse

Einführung in die
themenzentrierte
Interaktion TZI
(nach Ruth Cohn)

Dr. Elisabeth Waelti, Höheweg 10, 3006 Bern

Wie kann ich durch lebendiges Lehren und
Lernen meine Erlebnisfähigkeit vertiefen und
berufliche Konflikte in der Arbeit mit Jugend-
liehen und Erwachsenen besser bewältigen?
Leiter von Arbeitsgruppen aus allen Berei-
chen: Sozialarbeiter, Pfarrer, Psychologen,
Lehrer usw.

Kursleiterin:

Thema:

Adressaten:

Termine: 3.- 7. Mai |

3.- 7. Juli /
17.-21. Juli 1

2.— 6. Oktober J

31. Juli — 4. August
25.— 29. September

Hünigen

Dulliken

Einsiedeln

Fribourg

Kurskosten:

Unterkunft:

Einzahlung auf Postcheckkonto
66 546. Gilt als definitive Anmel-

Fr. 250.-
Waelti 30
dung.

Vollpension pro Tag ca. Fr. 38. —

Hätten Sie Interesse nach Lenzburg (AG) zu kommen? Die
katholische Kirchgemeinde Lenzburg sucht

Katecheten/Katechetin
für die Erteilung von Religionsunterricht an allen Stufen und
für weitere Mitarbeit in vielfältigen Aufgaben unserer Diaspora-
pfarrei.

Offenheit, Beweglichkeit und die Fähigkeit mit anderen zu-
sammenzuarbeiten, sind für unsere Verhältnisse unerlässlich.

Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien des Synodal-
rates des Kantons Aargau.

Auskunft erteilt: Katholisches Pfarramt Lenzburg, Bahnhof-
Strasse 25, Telefon 064 - 51 22 92.

Bewerbungen sind zu richten an: Katholische Kirchenpflege,
General-Herzog-Strasse 39, 5600 Lenzburg, Telefon 064 -

51 36 08.

Mit ihrer bildhaft-plastischen Sprache eine vorzügliche
Hilfe, das Wort der Bibel kindernahe zu verkünden.

Vorlesebibel
Worte, Bilder und Geschichten für Kinder und ihre Eltern
ausgewählt und erläutert von J. L. Klink.
In exemplarischer und auf wesentliche Inhalte sich beschränkender
Auswahl werden das Lesen der Bibel und das Sprechen von Gott im
familiären Kreis — aber auch in Katechese und Kindergottesdienst —

neu ermöglicht.

Herder
1 60 Seiten mit 1 6 vierfarbigen,
ganzseitigen Farbtafeln,
kart. lam. Fr. 21.—
Bestell-Nr. 17930
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Die römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn sucht auf
Herbst 1978 für die Oberstufe einen hauptamtlichen

Katecheten
Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien des Dienst-
und Besoldungsreglements der Kirchgemeinde.
Auskunft erteilen: R. Vogel, Pfarrer, Pfarramt St. Ursen, Tele-
fon 065 - 23 32 11, oder Dr. 0. Kellerhals, Kirchgemeinde-
Präsident, Telefon 065-21 41 61 (Kantonalbank).

Endlich sind sie wieder erhältlich, unsere schönen

Torchenlaternen
Ausführung in Aluminium, goldfarbig eloxiert, auf
Wunsch mit rotem, lackiertem Stiel. Glasaufsatz und
Einsatzkerze. Auch kurzer Stiel und Fuss für

Akolythenleuchter
erhältlich. Ab Lager in Luzern lieferbar.
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Klosterplatz
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Archivierung der SKZ

Besitzen Sie noch keinen

Tonfilm-
Projektor
16 mm?
Dann melden Sie sich bei uns.
Wir werden Ihnen eine ausser-
ordentlich günstige Offerte
unterbreiten für einen neuen
Bauer P 7 (meistgekaufter Schul-
apparat in Europa). 5 Jahre Ga-
rantie.

Cortux-Film AG, Rue Locarno 8
1 700 Freiburg
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Raymund Schwager

Brauchen wir
einen Sündenbock?
239 Seiten, Karton, Fr. 26.40
Gewalt und Erlösung in den biblischen
Schriften.

Die aufsehenerregende neue Theorie
René Girards über den Ursprung und
die Rolle der Gewalt im gesellschaft-
liehen Leben ermöglicht eine neue In-
terpretation der biblischen Schriften.
Raymund Schwager, Professor für
dogmatische Theologie an der Univer-
sität Innsbruck, hat dieses Problem in
der Bibel spannend und lebendig dar-
gestellt.
Zu beziehen durch:
Buchhandlungen Raeber AG,
6002 Luzern, Telefon 041 - 22 74 22

Die

spanische
Mission
Zürich

befindet sich seit 1. April

1978 an der Rotwandstrasse

4, 8004 Zürich, Telefon

241 66 50/241 6651.

Für die Aufbewahrung der laufenden
Nummern der Schweizerischen Kir-
chenzeitung, sowie für die vollstän-
digen Jahrgänge offerieren wir Ihnen
die praktischen, verbesserten Ablege-
schachteln mit Jahresetikette. Stück-
preis: Fr. 3.60
Raeber AG, Postfach 1027, 6002 Lu-
zern

Semester- oder
Schulanfang

Paul Deschler
Die ersten Gebete
Beichtunterricht: Heim zum
Vater
Kommunionunterricht: Zum
Gastmahl geladen.

I

Paulus-Verlag GmbH

i
6003 Luzern
Murbacherstrasse 29
Telefon 041 - 22 55 50

Die romisch-katholische Kirchgemeinde Chur sucht auf Beginn
des Schuljahres 1978/79 (21. August), 2 vollamtliche

Katecheten / Katechetinnen
für die Erteilung des Religionsunterrichtes mit Schwerpunkt
Oberstufe.

Gehalt und Anstellungsbedingungen gemäss Personalver-
Ordnung der Kirchgemeinde.

Auskunft erteilt: Dompfarrer Paul Carnot, Präsident der Käte-
chetischen Kommission, Hof 5, Telefon 081 - 22 20 76.

Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 30. April
1978 zu richten an den Kirchgemeindevorstand, Präsident
Dr. Alois Maissen, Kirchgemeindesekretariat, Hof 5, 7000
Chur.

LIENERT
KERZEN

EINSIEDELN
0 055 53 23 81

Madonna mit Kind
Höhe 100 cm, 1780-1800, Holz,
bemalt, restauriert.

Frau M. Walter, alte Kunst
4717 Mümliswil
telefonisch erreichbar zwischen
8.00 und 10.00 Uhr, Telefon
062 - 71 34 23

Stelle gesucht als

Pfarreisekretärin
die auch als Katechetin an der Unter- und Mittelstufe
und evtl. für weitere Aufgaben eingesetzt werden kann.

Chiffre 11 26, SKZ, Postfach 1 027, 6002 Luzern.

— Künstlerische Gestaltung von Kirchenräumen
— Beste Referenzen für stilgerechte Restaurationen
— Feuervergoldung als Garant für höchste Lebensdauer
— Anfertigung aller sakraler Geräte nach individuellen

Entwürfen: Gefässe / Leuchter / Tabernakel / Figu-
ren usw.

Kirchengoldschmiede
9500 Wil, Zürcherstr. 35

W. Cadonau + W. Okie
Telefon 073-22 37 15


	

